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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung 

 
Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes 

Gesundheits- und Krankenpflegeberufe 

§ 1. Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sind: 
 1. der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege und 
 2. die Pflegehilfe. 

Gesundheits- und Krankenpflegeberufe 

§ 1. Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sind: 
 1. der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege, 
 2. die Pflegefachassistenz und 
 3. die Pflegeassistenz. 

Geltungsbereich 

§ 3. (1) bis (3) … 

Geltungsbereich 

§ 3. (1) bis (3) … 

(4) Durch dieses Bundesgesetz werden das (4) Durch dieses Bundesgesetz werden das 
 1. bis 8. …  1. bis 8. … 
 9. Psychologengesetz, BGBl. Nr. 360/1990,  9. Psychologengesetz 2013, BGBl. I Nr. 182/2013, 
 10. und 11. …  10. und 11. … 
nicht berührt. nicht berührt. 

Sozialbetreuungsberufe – Basisversorgung 

§ 3a. (1) Angehörige von Sozialbetreuungsberufen nach der Vereinbarung 
gemäß Artikel 15a Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) zwischen dem Bund und 
den Ländern über Sozialbetreuungsberufe, BGBl. I Nr. 55/2005, die 
 1. nicht zur Ausübung der Pflegehilfe berechtigt sind und 
 2. das Ausbildungsmodul gemäß Anlage 2 Punkt 2 der Vereinbarung über 

Sozialbetreuungsberufe absolviert haben, 
sind zur Durchführung unterstützender Tätigkeiten bei der Basisversorgung gemäß 
Anlage 2 Punkt 3 der Vereinbarung über Sozialbetreuungsberufe berechtigt. 

Sozialbetreuungsberufe – Basisversorgung 

§ 3a. (1) Angehörige von Sozialbetreuungsberufen nach der Vereinbarung 
gemäß Artikel 15a Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) zwischen dem Bund und 
den Ländern über Sozialbetreuungsberufe, BGBl. I Nr. 55/2005, die 
 1. nicht zur Ausübung der Pflegeassistenz berechtigt sind und 
 2. das Ausbildungsmodul gemäß Anlage 2 Punkt 2 der Vereinbarung über 

Sozialbetreuungsberufe absolviert haben, 
sind zur Durchführung unterstützender Tätigkeiten bei der Basisversorgung gemäß 
Anlage 2 Punkt 3 der Vereinbarung über Sozialbetreuungsberufe berechtigt. 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 
 

 Pflegepraktikum von Studierenden 

§ 3d. Studierende einer Ausbildung in einem Gesundheitsberuf sind berech-
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tigt, im Rahmen eines in den Studienvorschriften vorgesehenen Pflegepraktikums 
unterstützende Tätigkeiten bei der Basisversorgung gemäß Anlage 2 Punkt 3 der 
Vereinbarung über Sozialbetreuungsberufe unter Anleitung und Aufsicht eines 
Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege durch-
zuführen, sofern sie die theoretische Ausbildung des Ausbildungsmoduls „Unter-
stützung bei der Basisversorgung“ gemäß GuK-BAV, eine gleichwertige theoreti-
sche Ausbildung oder eine Ausbildung in einem Gesundheitsberuf erfolgreich 
absolviert haben. Die berufsmäßige Ausübung dieser Tätigkeiten ist untersagt. 

2. Hauptstück 
Gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege 

1. Abschnitt 
Allgemeines 

2. Hauptstück 
Gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege 

1. Abschnitt 
Berufsbezeichnungen 

Berufsbezeichnungen 

§ 12. (1) Personen, die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zur 
Ausübung der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege berechtigt sind 
(§ 27), sind berechtigt, die Berufsbezeichnung “Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester”/ “Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger” zu führen. 

Berufsbezeichnungen 

§ 11. (1) Personen, die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zur 
Ausübung des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpfle berechtigt 
sind (§ 27), sind berechtigt, die Berufsbezeichnung “Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester”/ “Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger” zu führen. 

(2) Personen, die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zur Aus-
übung der Kinder- und Jugendlichenpflege berechtigt sind (§ 27), sind berechtigt, 
die Berufsbezeichnung “Diplomierte Kinderkrankenschwester”/”Diplomierter 
Kinderkrankenpfleger” zu führen. 

(3) Personen, die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zur Aus-
übung der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege berechtigt sind (§ 27), 
sind berechtigt, die Berufsbezeichnung “Diplomierte psychiatrische Gesundheits- 
und Krankenschwester”/ “Diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Kran-
kenpfleger” zu führen. 

 

(4) Personen, die (4) Personen, die 
 1. eine Sonderausbildung gemäß §§ 65 bis 72, 
 
 

 1. eine Sonderausbildung gemäß §§ 65 bis 72, 
 1a. eine spezielle Grundausbildung nach den Bestimmungen des 6. Abschnitts 

des 2. Hauptstücks in der Fassung vor der Novelle BGBl. I Nr. xx/2015, 
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 2. eine Weiterbildung gemäß § 64 oder 
 3. eine Sonderausbildung gemäß § 57b Krankenpflegegesetz 

 2. eine Weiterbildung gemäß § 64 oder 
 3. eine Sonderausbildung gemäß § 57b Krankenpflegegesetz 

erfolgreich absolviert haben, sind berechtigt, nach der Berufsbezeichnung gemäß 
Abs. 1 bis 3 die absolvierte Fachrichtung in Klammer als Zusatzbezeichnung an-
zufügen. Personen, die eine Sonderausbildung für Lehraufgaben erfolgreich absol-
viert haben, können auch die Zusatzbezeichnung “Lehrerin für Gesundheits- und 
Krankenpflege”/”Lehrer für Gesundheits- und Krankenpflege” führen. 

erfolgreich absolviert haben, sind berechtigt, nach der Berufsbezeichnung gemäß 
Abs. 1 absolvierte Fachrichtung in Klammer als Zusatzbezeichnung anzufügen. 
Personen, die eine Sonderausbildung für Lehraufgaben erfolgreich absolviert ha-
ben, können auch die Zusatzbezeichnung “Lehrerin für Gesundheits- und Kran-
kenpflege”/”Lehrer für Gesundheits- und Krankenpflege” führen. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 
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2. Abschnitt 
Tätigkeitsbereiche 

2. Abschnitt 
Berufsbild und Kompetenzbereich 

Berufsbild 

§ 11. (1) Der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege ist der 
pflegerische Teil der gesundheitsfördernden, präventiven, diagnostischen, thera-
peutischen und rehabilitativen Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung 
der Gesundheit und zur Verhütung von Krankheiten. 

(2) Er umfaßt die Pflege und Betreuung von Menschen aller Altersstufen bei 
körperlichen und psychischen Erkrankungen, die Pflege und Betreuung behinder-
ter Menschen, Schwerkranker und Sterbender sowie die pflegerische Mitwirkung 
an der Rehabilitation, der primären Gesundheitsversorgung, der Förderung der 
Gesundheit und der Verhütung von Krankheiten im intra- und extramuralen Be-
reich. 

(3) Die in Abs. 2 angeführten Tätigkeiten beinhalten auch die Mitarbeit bei 
diagnostischen und therapeutischen Verrichtungen auf ärztliche Anordnung. 

Berufsbild 

§ 12. (1) Der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege trägt die 
Verantwortung für die unmittelbare und mittelbare Pflege von Menschen in allen 
Altersstufen, in mobilen, ambulanten, teilstationären und stationären Versorgungs-
formen sowie allen Versorgungsstufen (Primärversorgung, ambulante spezialisier-
te Versorgung sowie stationäre Versorgung). Handlungsleitend sind dabei ethische, 
rechtliche, interkulturelle, psychosoziale und systemische Perspektiven und 
Grundsätze. 

(2) Auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse trägt er durch gesund-
heitsfördernde, präventive, kurative, rehabilitative sowie palliative Kompetenzen 
zur Förderung und Aufrechterhaltung der Gesundheit, zur Unterstützung des Hei-
lungsprozesses, Linderung und Bewältigung von gesundheitlicher Beeinträchti-
gung sowie zur Aufrechterhaltung der höchstmöglichen Lebensqualität bei. 

(3) Im Rahmen der medizinischen Diagnostik und Therapie führen Angehöri-
ge des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege die ihnen von 
Ärzten angeordneten Maßnahmen und Tätigkeiten durch. 

(4) Im Rahmen der interprofessionellen Zusammenarbeit tragen Angehörige 
des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege zur Aufrechterhal-
tung der Behandlungskontinuität bei. 

Tätigkeitsbereiche 

§ 13. (1) Die Tätigkeitsbereiche des gehobenen Dienstes für Gesundheits- 
und Krankenpflege umfassen 
 1. eigenverantwortliche, 
 2. mitverantwortliche und 
 3. interdisziplinäre 
Tätigkeiten. 

(2) Der Tätigkeitsbereich kann nach Absolvierung einer Sonderausbildung 
gemäß §§ 66 bis 72 oder einer speziellen Grundausbildung gemäß §§ 75 und 78 

Kompetenzbereich 

§ 13. Der Kompetenzbereich des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und 
Krankenpflege umfasst 
 1. die pflegerischen Kernkompetenzen (§ 14), 
 2. Kompetenzen bei medizinischer Diagnostik und Therapie (§ 15), 
 3. den interdisziplinärer Kompetenzbereich (§ 16), 
 4. Kompetenz bei Notfällen (§ 14a), 
 5. Spezialisierungen (§ 17). 
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erweitert oder spezialisiert werden. 

Eigenverantwortlicher Tätigkeitsbereich 

§ 14. (1) Die Ausübung des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Kran-
kenpflege umfaßt die eigenverantwortliche Diagnostik, Planung, Organisation, 
Durchführung und Kontrolle aller pflegerischen Maßnahmen im intra- und extra-
muralen Bereich (Pflegeprozeß), die Gesundheitsförderung und -beratung im 
Rahmen der Pflege, die Pflegeforschung sowie die Durchführung administrativer 
Aufgaben im Rahmen der Pflege. 

Pflegerische Kernkompetenzen 

§ 14. (1) Die pflegerischen Kernkompetenzen des gehobenen Dienstes für Ge-
sundheits- und Krankenpflege umfassen die eigenverantwortliche Diagnostik, 
Planung, Organisation, Durchführung, Kontrolle und Evaluation aller pflegeri-
schen Maßnahmen (Pflegeprozess) in allen Versorgungsformen und Versorgungs-
stufen, die Prävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitsberatung im Rah-
men der Pflege sowie die Pflegeforschung. 

(2) Der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich umfaßt insbesondere: 
 1. Erhebung der Pflegebedürfnisse und des Grades der Pflegeabhängigkeit 

des Patienten oder Klienten sowie Feststellung und Beurteilung der zur 
Deckung dieser Bedürfnisse zur Verfügung stehenden Ressourcen (Pfle-
geanamnese), 

 2. Feststellung der Pflegebedürfnisse (Pflegediagnose), 
 3. Planung der Pflege, Festlegung von pflegerischen Zielen und Entschei-

dung über zu treffende pflegerische Maßnahmen (Pflegeplanung), 
 4. Durchführung der Pflegemaßnahmen, 
 5. Auswertung der Resultate der Pflegemaßnahmen (Pflegeevaluation), 
 6. Information über Krankheitsvorbeugung und Anwendung von gesund-

heitsfördernden Maßnahmen, 
 7. psychosoziale Betreuung, 
 8. Dokumentation des Pflegeprozesses, 
 9. Organisation der Pflege, 
 10. Anleitung und Überwachung des Hilfspersonals sowie Anleitung, Unter-

weisung und begleitende Kontrolle von Personen gemäß §§ 3a bis 3c, 
 11. Anleitung und Begleitung der Schüler im Rahmen der Ausbildung und 
 12. Mitwirkung an der Pflegeforschung. 

(2) Diese umfassen insbesondere: 
 1. Verantwortung für die Planung und Durchführung von Pflegeinterventio-

nen zur Unterstützung und Förderung der Aktivitäten des täglichen Le-
bens, 

 2. Gesamtverantwortung für den Pflegeprozess, 
 3. Beobachtung und Überwachung des Gesundheitszustandes, 
 4. theorie- und konzeptgeleitete Gesprächsführung und Kommunikation, 
 5. Pflege- und Gesundheitsberatung sowie die Organisation und Durchfüh-

rung von Schulungen, 
 6. Ableitung pflegerischer Maßnahmen aus dem medizinisch-therapeutischen 

Prozess, 
 7. Förderung der Gesundheitskompetenz, Gesundheitsförderung und Präven-

tion, 
 8. Erstellen von Pflegegutachten, 
 9. Delegation, Subdelegation und Aufsicht entsprechend dem Komplexitäts-, 

Stabilitäts- und Spezialisierungsgrad der Pflegesituation, 
 10. Anleitung und Überwachung von Unterstützungskräften sowie Anleitung, 

Unterweisung und begleitende Kontrolle von Personen gemäß §§ 3a bis 
3d, 

 11. Anleitung, Begleitung und Beurteilung von Auszubildenden, 
 12. ethisches, evidenz- und forschungsbasiertes Handeln einschließlich Wis-

sensmanagement, 
 13. Weiterentwicklung der beruflichen Handlungskompetenz, 
 14. Mitwirkung an fachspezifischen Forschungsprojekten und Umsetzung von 
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fachspezifischen Forschungsergebnissen sowie 
 15. Mitwirkung im Rahmen von Qualitäts- und Riskmanagement. 

Lebensrettende Sofortmaßnahmen 

§ 14a. (1) Die Ausübung des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und 
Krankenpflege umfasst die eigenverantwortliche Durchführung lebensrettender 
Sofortmaßnahmen, solange und soweit ein Arzt nicht zur Verfügung steht. Die 
Verständigung eines Arztes ist unverzüglich zu veranlassen. 

Kompetenz bei Notfällen 

§ 14a. (1) Die Kompetenz bei Notfällen umfasst: 
 1. Erkennen und Einschätzen von Notfällen und Setzen entsprechender Maß-

nahmen (z.B. Sturzgeschehen, Hypoglykämie, Krisensituationen) und 
 2. Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen (Basic Life Support 

[BLS] gemäß ERC-Richtlinie), solange und soweit ein Arzt nicht zur Ver-
fügung steht. 

(2) Lebensrettende Sofortmaßnahmen im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere (2) Lebensrettende Sofortmaßnahmen gemäß Abs. 1 Z 2 umfassen insbeson-
dere 

 1. die manuelle Herzdruckmassage und die Beatmung mit einfachen Beat-
mungshilfen, 

 2. die Durchführung der Defibrillation mit halbautomatischen Geräten und 
 3. die Verabreichung von Sauerstoff. 

 1. manuelle Herzdruckmassage und Beatmung mit einfachen Beatmungshil-
fen, 

 2. Durchführung der Defibrillation mit halbautomatischen Geräten sowie 
 3. Verabreichung von Sauerstoff. 
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Mitverantwortlicher Tätigkeitsbereich 

§ 15. (1) Der mitverantwortliche Tätigkeitsbereich umfaßt die Durchführung 
diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen nach ärztlicher Anordnung. 

(2) Der anordnende Arzt trägt die Verantwortung für die Anordnung (Anord-
nungsverantwortung), der Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- 
und Krankenpflege trägt die Verantwortung für die Durchführung der angeordne-
ten Tätigkeit (Durchführungsverantwortung). 

(3) Im mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich hat jede ärztliche Anordnung 
vor Durchführung der betreffenden Maßnahme schriftlich zu erfolgen. Die erfolgte 
Durchführung ist durch den Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesund-
heits- und Krankenpflege durch deren Unterschrift zu bestätigen. 

(4) Die ärztliche Anordnung kann in medizinisch begründeten Ausnahmefäl-
len mündlich erfolgen, sofern auch dabei die Eindeutigkeit und Zweifelsfreiheit 
sichergestellt sind. Eine Übermittlung der schriftlichen Anordnung per Telefax 
oder im Wege automationsunterstützter Datenübertragung ist zulässig, sofern die 
Dokumentation gewährleistet ist. Die schriftliche Dokumentation der ärztlichen 
Anordnung hat unverzüglich, längstens aber innerhalb von 24 Stunden zu erfol-
gen. 

Kompetenzen bei medizinischer Diagnostik und Therapie 

§ 15. (1) Die Kompetenzen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und 
Krankenpflege bei medizinischer Diagnostik und Therapie umfassen die eigenver-
antwortliche Durchführung medizinisch-diagnostischer und medizinisch-
therapeutischer Maßnahmen und Tätigkeiten nach ärztlicher Anordnung. 

(5) Der mitverantwortliche Tätigkeitsbereich umfaßt insbesondere: (2) Die Kompetenzen bei medizinischer Diagnostik und Therapie umfassen 
insbesondere: 

 1. Verabreichung von Arzneimitteln, 
 2. Vorbereitung und Verabreichung von subkutanen, intramuskulären und 

intravenösen Injektionen, 
 3. Vorbereitung und Anschluß von Infusionen bei liegendem Gefäßzugang, 

ausgenommen Transfusionen, 
 4. Blutentnahme aus der Vene und aus den Kapillaren, 
 5. Setzen von transurethralen Blasenkathetern zur Harnableitung, Instillation 

und Spülung, 
 6. Durchführung von Darmeinläufen, 
 7. Legen von Magensonden, 
 8. Anleitung und Unterweisung von Patienten sowie Personen, denen gemäß 

§ 50a oder § 50b ÄrzteG 1998 einzelne ärztliche Tätigkeiten übertragen 

 1. Verabreichung von Arzneimitteln, einschließlich Zytostatika und Kon-
trastmitteln, 

 2. Vorbereitung und Verabreichung von subkutanen, intramuskulären und 
intravenösen Injektionen, 

 3. Punktion und Blutentnahme aus den Kapillaren, dem periphervenösen 
Gefäßsystem sowie der Arterie Radialis, 

 4. Legen und Wechsel periphervenöser Verweilkanülen, 
 5. Vorbereitung und Anschluss von subkutan, intravenös, intraarteriell oder 

über Plexuskatheter zu applizierende Infusionen, 
 6. Verabreichung von Vollblut und/oder Blutbestandteilen einschließlich der 

patientennahen Blutgruppenüberprüfung mittels Bedside-Test, 
 7. Setzen von transurethralen Blasenkathetern zur Harnableitung, Instillation 
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wurden, nach Maßgabe der ärztlichen Anordnung. und Spülung bei beiden Geschlechtern sowie Restharnbestimmung mittels 
Einmalkatheter, 

 8. Messung der Restharnmenge mittels nichtinvasiver sonographischer Me-
thoden einschließlich der Entscheidung zur und Durchführung der Ein-
malkatheterisierung, 

 9. Vorbereitung und Assistenz bei endoskopischen Eingriffen, 
 10. Assistenztätigkeiten bei der chirurgischen Wundversorgung einschließlich 

Anlegen von Verbänden und Bandagen, 
 11. Legen von transnasalen Magensonden, 
 12. Durchführung von Klistieren, Darmeinläufen und -spülungen, 
 13. Anlegen von Mieder, Orthesen und elektrisch betriebenen Bewegungs-

schienen bei vorgegebener Einstellung des Bewegungsausmaßes, 
 14. Bedienung von zu- und ableitenden Systemen, 
 15. Durchführung des Monitorings einschließlich Bedienung der entsprechen-

den Medizintechnik, 
 16. Durchführung diagnostischer Programme, 
 17. Durchführung medizinisch-therapeutischer Interventionen (z.B. Anpas-

sung von Insulin-, Schmerz- und Antikoagulantientherapie), insbesondere 
nach Standard Operating Procedures (SOP), 

 18. Anleitung und Unterweisung von Patienten sowie Personen, denen gemäß 
§ 50a oder § 50b ÄrzteG 1998 einzelne ärztliche Tätigkeiten übertragen 
wurden, nach Maßgabe der ärztlichen Anordnung. 

(6) Im Rahmen des mitverantwortlichen Tätigkeitsbereiches sind Angehörige 
des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege berechtigt, nach 
Maßgabe ärztlicher Anordnungen gemäß Abs. 1 bis 4 folgende Tätigkeiten weiter 
zu übertragen und die Aufsicht über deren Durchführung wahrzunehmen: 
 1. an Angehörige der Pflegehilfe sowie an Teilnehmer eines Pflegehilfelehr-

ganges im Rahmen der praktischen Ausbildung Tätigkeiten gemäß § 84 
Abs. 4, 

 2. an Schüler einer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege im Rahmen 
der praktischen Ausbildung Tätigkeiten des mitverantwortlichen Tätig-
keitsbereiches, 

 3. an Rettungssanitäter gemäß SanG Tätigkeiten im Rahmen des Krankenan-

(3) Im Rahmen der Kompetenzen bei Diagnostik und Therapie sind Angehö-
rige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege berechtigt, nach 
Maßgabe der ärztlichen Anordnung Tätigkeiten an Angehörige anderer Gesund-
heitsberufe oder in Ausbildung zu einem Gesundheitsberuf stehende Personen 
einzelne ärztliche Tätigkeiten weiter zu übertragen, sofern und soweit diese vom 
Tätigkeitsbereich des entsprechenden Gesundheitsberufs umfasst sind, und die 
Aufsicht über deren Durchführung wahrzunehmen. 
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staltenpraktikums der Ausbildung zum Notfallsanitäter, 
 4. an Notfallsanitäter mit allgemeiner Notfallkompetenz Arzneimittellehre 

gemäß SanG Tätigkeiten im Rahmen des Krankenanstaltenpraktikums der 
Ausbildung in der allgemeinen Notfallkompetenz Venenzugang und Infu-
sion, 

 5. an Angehörige der Operationsassistenz und der Ordinationsassistenz oder 
in Ausbildung zu diesen medizinischen Assistenzberufen stehende Perso-
nen im Rahmen der praktischen Ausbildung Tätigkeiten gemäß §§ 8 und 
9 MABG. 

(7) Im Rahmen des mitverantwortlichen Tätigkeitsbereichs sind Angehörige 
des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege berechtigt, nach 
Maßgabe ärztlicher Anordnungen gemäß Abs. 1 bis 4 folgende Tätigkeiten im 
Einzelfall an Personen gemäß § 3b und § 3c weiter zu übertragen: 
 1. Verabreichung von Arzneimitteln, 
 2. Anlegen von Bandagen und Verbänden, 
 3. Verabreichung von subkutanen Insulininjektionen und subkutanen Injek-

tionen von blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln, 
 4. Blutentnahme aus der Kapillare zur Bestimmung des Blutzuckerspiegels 

mittels Teststreifens, 
 5. einfache Wärme- und Lichtanwendungen. 
§ 3b Abs. 3 bis 6 und § 3c Abs. 2 bis 5 sind anzuwenden. 

(4) Im Rahmen der Kompetenzen bei Diagnostik und Therapie sind Angehö-
rige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege berechtigt, nach 
Maßgabe der ärztlichen Anordnung folgende Tätigkeiten im Einzelfall an Personen 
gemäß § 3b und § 3c weiter zu übertragen: 
 1. Verabreichung von Arzneimitteln, 
 2. Anlegen von Bandagen und Verbänden, 
 3. Verabreichung von subkutanen Insulininjektionen und subkutanen Injekti-

onen von blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln, 
 4. Blutentnahme aus der Kapillare zur Bestimmung des Blutzuckerspiegels 

mittels Teststreifens, 
 5. einfache Wärme- und Lichtanwendungen. 
§ 3b Abs. 3 bis 6 und § 3c Abs. 2 bis 5 sind anzuwenden. 

(8) Im Rahmen des mitverantwortlichen Tätigkeitsbereichs sind Angehörige 
des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege berechtigt, nach 
Maßgabe ärztlicher Anordnungen gemäß Abs. 1 bis 4 an Personen gemäß § 50a 
ÄrzteG 1998 einzelne ärztliche Tätigkeiten weiter zu übertragen und die erforder-
liche Anleitung und Unterweisung zu erteilen. Sie haben sich zu vergewissern, 
dass diese über die erforderlichen Fähigkeiten zur Durchführung der Tätigkeiten 
verfügen, und auf die Möglichkeit der Ablehnung der Übertragung der entspre-
chenden ärztlichen Tätigkeiten gesondert hinzuweisen. Sonstige familien- und 
pflegschaftsrechtlich gebotene Maßnahmen bleiben unberührt. 

(5) Im Rahmen der Kompetenzen bei Diagnostik und Therapie sind Angehö-
rige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege berechtigt, nach 
Maßgabe der ärztlichen Anordnung an Personen gemäß § 50a ÄrzteG 1998 einzel-
ne ärztliche Tätigkeiten weiter zu übertragen und die erforderliche Anleitung und 
Unterweisung zu erteilen. Sie haben sich zu vergewissern, dass diese über die 
erforderlichen Fähigkeiten zur Durchführung der Tätigkeiten verfügen, und auf die 
Möglichkeit der Ablehnung der Übertragung der entsprechenden ärztlichen Tätig-
keiten gesondert hinzuweisen. Sonstige familien- und pflegschaftsrechtlich gebo-
tene Maßnahmen bleiben unberührt. 
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Interdisziplinärer Tätigkeitsbereich 

§ 16. (1) Der interdisziplinäre Tätigkeitsbereich umfaßt jene Bereiche, die 
sowohl die Gesundheits- und Krankenpflege als auch andere Berufe des Gesund-
heitswesens betreffen. 

(2) Im interdisziplinären Tätigkeitsbereich haben Angehörige des gehobenen 
Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege das Vorschlags- und Mitentschei-
dungsrecht. Sie tragen die Durchführungsverantwortung für alle von ihnen in 
diesen Bereichen gesetzten pflegerischen Maßnahmen. 

(3) Der interdisziplinäre Tätigkeitsbereich umfaßt insbesondere: 
 1. Mitwirkung bei Maßnahmen zur Verhütung von Krankheiten und Unfäl-

len sowie zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit, 
 2. Vorbereitung der Patienten oder pflegebedürftigen Menschen und ihrer 

Angehörigen auf die Entlassung aus einer Krankenanstalt oder Einrich-
tung, die der Betreuung pflegebedürftiger Menschen dient, und Hilfestel-
lung bei der Weiterbetreuung, 

 3. Gesundheitsberatung und 
 4. Beratung und Sorge für die Betreuung während und nach einer physischen 

oder psychischen Erkrankung. 

Interdisziplinärer Kompetenzbereich 

§ 16. (1) Der interdisziplinäre Kompetenzbereich umfasst jene Bereiche, die 
sowohl die Gesundheits- und Krankenpflege als auch andere Berufe des Gesund-
heitswesens betreffen. 

(2) Im interdisziplinären Kompetenzbereich haben Angehörige des gehobenen 
Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege das Vorschlags- und Mitentschei-
dungsrecht. Sie tragen die Durchführungsverantwortung für alle von ihnen in die-
sen Bereichen gesetzten pflegerischen Maßnahmen. 

(3) Der interdisziplinäre Kompetenzbereich umfasst insbesondere: 
 1. Mitwirkung bei Maßnahmen zur Verhütung von Krankheiten und Unfällen 

sowie zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit, 
 2. Vorbereitung der Patienten oder pflegebedürftigen Menschen und ihrer 

Angehörigen auf die Entlassung aus einer Krankenanstalt oder Einrich-
tung, die der Betreuung pflegebedürftiger Menschen dient, und Hilfestel-
lung bei der Weiterbetreuung, 

 3. Gesundheitsberatung und 
 4. Beratung und Sorge für die Betreuung während und nach einer physischen 

oder psychischen Erkrankung. 

Erweiterte und spezielle Tätigkeitsbereiche Spezialisierungen 

§ 17. (1) Der erweiterte Tätigkeitsbereich umfaßt die Ausübung von Spezial-, 
Lehr- oder Führungsaufgaben. 

§ 17. (1) Zur Erweiterung der beruflichen Kompetenzen können Angehörige 
des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege setting- und ziel-
gruppenspezifische Spezialisierungen sowie Kompetenzen für Lehr- oder Füh-
rungsaufgaben erwerben. 

(2) Spezialaufgaben sind: 
 1. Kinder- und Jugendlichenpflege 
 2. Psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege 
 3. Intensivpflege 
 4. Anästhesiepflege 
 5. Pflege bei Nierenersatztherapie 
 6. Pflege im Operationsbereich 
 7. Krankenhaushygiene. 

(2) Spezialisierungen sind insbesondere: 
 1. Kinder- und Jugendlichenpflege 
 2. Psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege 
 3. Intensivpflege 
 4. Anästhesiepflege 
 5. Pflege bei Nierenersatztherapie 
 6. Pflege im Operationsbereich 
 7. Krankenhaushygiene. 



11 von 56 

Geltende Fassung 
 

Vorgeschlagene Fassung 

 (3) Der Bundesminister für Gesundheit kann entsprechend den Erfordernissen 
in der Gesundheits- und Krankenpflege nach Anhörung des Gesundheits- und 
Krankenpflege-Beirats gemäß § 65c und der Österreichischen Ärztekammer weite-
re Spezialisierungen einschließlich der Qualifikationsanforderungen durch Verord-
nung festlegen. 

(6) Voraussetzung für die Ausübung von Spezialaufgaben gemäß Abs. 2 Z 1 
und 2 ist die erfolgreiche Absolvierung der entsprechenden Sonderausbildung 
gemäß §§ 66 bis 72 oder speziellen Grundausbildung gemäß § 75 oder § 78. Per-
sonen, die ausschließlich eine spezielle Grundausbildung erfolgreich absolviert 
haben, sind nicht zur Ausübung der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege 
berechtigt. 

(4) Personen, die eine spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendli-
chenpflege bzw. in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege nach den 
Bestimmungen des 6. Abschnitts in der Fassung vor der Novelle BGBl. I Nr. 
xx/2015 erfolgreich absolviert haben, sind 
 1. zur Ausübung der Spezialisierungen gemäß § 18 bzw. § 19 und 
 2. zur Ausübung der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege, sofern 

und soweit sie über die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten verfü-
gen, 

berechtigt. 

(3) Lehraufgaben sind insbesondere: 
 1. Lehrtätigkeit in der Gesundheits- und Krankenpflege 
 2. Leitung von Gesundheits- und Krankenpflegeschulen 
 3. Leitung von Sonderausbildungen 
 4. Leitung von Pflegehilfelehrgängen. 

(5) Lehraufgaben sind insbesondere: 
 1. Lehrtätigkeit in der Gesundheits- und Krankenpflege und 
 2. Leitung von Ausbildungen in der Gesundheits- und Krankenpflege. 

(4) Führungsaufgaben sind insbesondere: 
 1. Leitung des Pflegedienstes an einer Krankenanstalt 
 2. Leitung des Pflegedienstes an Einrichtungen, die der Betreuung pflegebe-

dürftiger Menschen dienen. 

(6) Führungsaufgaben sind insbesondere: 
 1. Leitung des Pflegedienstes an einer Krankenanstalt 
 2. Leitung des Pflegedienstes an Einrichtungen, die der Betreuung pflegebe-

dürftiger Menschen dienen. 

(5) Voraussetzung für die Ausübung von Lehr- und Führungsaufgaben ist 
 1. eine rechtmäßige zweijährige vollbeschäftigte Berufsausübung im geho-

benen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege oder entsprechend län-
ger bei Teilzeitbeschäftigung und 

 2. die erfolgreiche Absolvierung der entsprechenden Sonderausbildung ge-
mäß §§ 71 und 72. 

(7) Voraussetzung für die Ausübung von Lehr- und Führungsaufgaben ist 
 1. eine rechtmäßige zweijährige vollbeschäftigte Berufsausübung im geho-

benen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege oder entsprechend län-
ger bei Teilzeitbeschäftigung und 

 2. die erfolgreiche Absolvierung 
 a) einer gemäß § 65a für Lehraufgaben bzw. für Führungsaufgaben akkre-

ditierten Ausbildung oder 
 b) der entsprechenden Sonderausbildung gemäß §§ 71 bzw. 72 in der 

Fassung vor der Novelle BGBl. I Nr. xx/2015 oder 
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 c) einer individuell gleichgehaltenen Ausbildung gemäß § 65b in der 
Fassung vor der Novelle BGBl. I Nr. 185/2013. 

(7) Voraussetzung für die Ausübung von Spezialaufgaben gemäß Abs. 2 Z 3 
bis 7 ist 
 1. eine Berufsberechtigung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und 

Krankenpflege und 
 2. die erfolgreiche Absolvierung der entsprechenden Sonderausbildung ge-

mäß §§ 68 bis 70 innerhalb von fünf Jahren ab Aufnahme der Tätigkeit. 

 

(8) Die erfolgreiche Absolvierung einer Sonderausbildung in der Intensiv-
pflege berechtigt auch zur Ausübung der Anästhesiepflege. 

 

Berufsberechtigung 

§ 27. (1) … 

Berufsberechtigung 

§ 27. (1) … 

(2) Nicht vertrauenswürdig ist, (2) Nicht vertrauenswürdig ist jedenfalls, 
 1. und 2. …  1. und 2. … 
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Qualifikationsnachweis - außerhalb des EWR 

§ 31. Eine im Ausland erworbene Urkunde über eine erfolgreich absolvierte 
Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege, die nicht 
unter §§ 28a ff fällt, gilt als Qualifikationsnachweis, wenn 
 1. die Gleichwertigkeit der Urkunde mit einem österreichischen Diplom 

gemäß § 32 (Nostrifikation) festgestellt oder die Urkunde den vor Inkraft-
treten dieses Bundesgesetzes geltenden Regelungen des Krankenpflegege-
setzes als gleichwertig anerkannt wurde und 

 2. die im Nostrifikationsbescheid vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt 
sind. 

Qualifikationsnachweis - außerhalb des EWR 

§ 31. (1) Eine im Ausland erworbene Urkunde über eine erfolgreich absol-
vierte Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege, die 
nicht unter §§ 28a ff. fällt, gilt als Qualifikationsnachweis, wenn der an einer aus-
ländischen Fachhochschule oder einer vergleichbaren postsekundären oder tertiä-
ren Bildungseinrichtung erworbene Grad als an einem Fachhochschul-
Bachelorstudiengang gemäß § 28 Abs. 2 erworbener akademischer Grad gemäß 
§ 5 Abs. 4 FHStG nostrifiziert wurde. 

(2) Weiters gilt als Qualifikationsnachweis eine im Ausland erworbene Ur-
kunde über eine erfolgreich absolvierte Ausbildung im gehobenen Dienst für Ge-
sundheits- und Krankenpflege, wenn 
 1. die Gleichwertigkeit der Urkunde mit einem österreichischen Diplom 

gemäß § 32 dieses Bundesgesetzes in der Fassung vor der Novelle BGBl. I 
Nr. xx/2015 festgestellt oder die Urkunde den vor Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes geltenden Regelungen des Krankenpflegegesetzes als 
gleichwertig anerkannt wurde und 

 2. die im Nostrifikationsbescheid vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt 
sind. 

Nostrifikation 

§ 32. (1) Personen, die eine im Ausland staatlich anerkannte Ausbildung im 
gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege absolviert haben und beab-
sichtigen, in Österreich eine Tätigkeit im gehobenen Dienst für Gesundheits- und 
Krankenpflege auszuüben, sind berechtigt, die Anerkennung ihrer außerhalb Ös-
terreichs erworbenen Urkunden über eine mit Erfolg abgeschlossene Ausbildung 
im entsprechenden gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege beim 
Landeshauptmann jenes Landes, in dessen Bereich 
 1. der Hauptwohnsitz, 
 2. dann der in Aussicht genommene Wohnsitz, 
 3. dann der in Aussicht genommene Berufssitz, 
 4. dann der in Aussicht genommene Dienstort und 
 5. schließlich der in Aussicht genommene Ort der beruflichen Tätigkeit 
gelegen ist, zu beantragen. 

Entfällt mit 1. Jänner 2024 
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(2) Der Antragsteller hat folgende Nachweise vorzulegen: 
 1. den Reisepaß, 
 2. den Nachweis eines Hauptwohnsitzes oder eines Zustellungsbevollmäch-

tigten in Österreich, 
 3. den Nachweis, daß die im Ausland absolvierte Ausbildung in Inhalt und 

Umfang der entsprechenden österreichischen vergleichbar ist, 
 4. den Nachweis über die an der ausländischen Ausbildungseinrichtung 

besuchten Lehrveranstaltungen, über die abgelegten Prüfungen und über 
allfällige wissenschaftliche Arbeiten und 

 5. die Urkunde, die als Nachweis des ordnungsgemäßen Ausbildungsab-
schlusses ausgestellt wurde und die zur Berufsausübung in dem Staat, in 
dem sie erworben wurde, berechtigt. 

(3) Die in Abs. 2 angeführten Unterlagen sind im Original oder in beglaubig-
ter Abschrift samt Übersetzung durch einen gerichtlich beeidigten Übersetzer 
vorzulegen. 

(4) Von der Vorlage einzelner Urkunden gemäß Abs. 2 Z 3 und 4 kann abge-
sehen werden, wenn innerhalb angemessener Frist vom Antragsteller glaubhaft 
gemacht wird, daß die Urkunden nicht beigebracht werden können, und die vorge-
legten Urkunden für eine Entscheidung ausreichen. 

(5) Für Flüchtlinge gemäß Artikel 1 der Konvention über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, die sich erlaubterweise auf dem Gebiet der 
Republik Österreich aufhalten oder um die österreichische Staatsbürgerschaft 
angesucht haben, entfällt die Verpflichtung zur Vorlage des Reisepasses gemäß 
Abs. 2 Z 1. 

(6) Der Landeshauptmann hat zu prüfen, ob die vom Antragsteller im Aus-
land absolvierte Ausbildung hinsichtlich des Gesamtumfanges und der Ausbil-
dungsinhalte der österreichischen Ausbildung gleichwertig ist. Im Rahmen der 
Nostrifikation ist eine einschlägige Berufserfahrung zu berücksichtigen, sofern 
diese fehlende Inhalte abdeckt. Zur Beurteilung der ausländischen Ausbildung ist 
im Falle des Abs. 4 jedenfalls ein Sachverständigengutachten einzuholen. 

(7) Bei Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen gemäß Abs. 2 bis 6 hat der 
Landeshauptmann die Gleichwertigkeit der ausländischen Ausbildung bescheid-
mäßig festzustellen. 
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(8) Sofern die Gleichwertigkeit nicht zur Gänze vorliegt, ist die Nostrifikation 
an eine oder beide der folgenden Bedingungen zu knüpfen: 
 1. erfolgreiche Ablegung einer oder mehrerer kommissioneller Ergänzungs-

prüfungen, 
 2. erfolgreiche Absolvierung eines Praktikums oder mehrerer Praktika an 

einer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege. 

Ergänzungsausbildung und -prüfung 

§ 33. (1) Über die Zulassung der Nostrifikanten zur ergänzenden Ausbildung 
gemäß § 32 Abs. 8 entscheidet die Aufnahmekommission gemäß § 55 Abs. 1. 

(2) Hinsichtlich 
 1. des Ausschlusses von der Ausbildung, 
 2. der Durchführung der Prüfungen, 
 3. der Zusammensetzung der Prüfungskommission, 
 4. der Wertung der Prüfungsergebnisse und 
 5. der Voraussetzungen, unter denen Prüfungen wiederholt werden können, 
gelten die Regelungen über die Ausbildung an einer Schule für Gesundheits- und 
Krankenpflege. 

(3) Die Erfüllung der auferlegten Bedingungen gemäß § 32 Abs. 8 ist vom 
Landeshauptmann im Nostrifikationsbescheid einzutragen. Die Berechtigung zur 
Ausübung des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege entsteht 
erst mit Eintragung. 

(4) Personen, deren außerhalb Österreichs erworbene Urkunden über eine mit 
Erfolg abgeschlossene Ausbildung im entsprechenden gehobenen Dienst für Ge-
sundheits- und Krankenpflege gemäß § 32 Abs. 8 unter Bedingungen bescheidmä-
ßig nostrifiziert wurde, können innerhalb von zwei Jahren ab Erlassung des Nostri-
fikationsbescheides im Rahmen eines Dienstverhältnisses als Pflegehelfer die 
erforderliche Ergänzungsausbildung absolvieren. Diese Frist ist nicht verlängerbar. 

Entfällt mit 1. Jänner 2024 

Berufsausübung Berufsausübung 

§ 35. (1) Eine Berufsausübung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und 
Krankenpflege kann 
 1. freiberuflich, 

§ 35. (1) Die Berufsausübung des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und 
Krankenpflege besteht in der eigenverantwortlichen Ausübung der im Berufsbild 
und Kompetenzbereich gemäß §§ 12 ff. umschriebenen Tätigkeiten, unabhängig 
davon, ob diese Tätigkeiten freiberuflich oder im Rahmen eines Arbeitsverhältnis-
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 2. im Dienstverhältnis zu einer Krankenanstalt, 
 3. im Dienstverhältnis zum Träger sonstiger unter ärztlicher oder pflegeri-

scher Leitung oder Aufsicht stehender Einrichtungen, die der Vorbeu-
gung, Feststellung oder Heilung von Krankheiten oder der Nachsorge, der 
Behindertenbetreuung, der Betreuung pflegebedürftiger Menschen oder 
der Gewinnung von Blut oder Blutbestandteilen dienen oder die andere 
Gesundheitsdienste und soziale Dienste anbieten, 

 4. im Dienstverhältnis zu freiberuflich tätigen Ärzten, 
 4a. im Dienstverhältnis zu Gruppenpraxen gemäß § 52a ÄrzteG 1998, 
 5. im Dienstverhältnis zu Einrichtungen oder Gebietskörperschaften, die 

Hauskrankenpflege anbieten 
 6. im Dienstverhältnis zu einer physischen Person und 
 7. im Dienstverhältnis zur Justizbetreuungsagentur gemäß Justizbetreuungs-

agenturgesetz, BGBl. I Nr. 101/2008 
erfolgen. 

ses ausgeführt werden. 

(2) … (2) … 
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4. Abschnitt 
Ausbildung 

Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege 

§ 41. (1) Die Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege 
dauert drei Jahre und dient der Vermittlung der zur Ausübung des Berufes erfor-
derlichen theoretischen und praktischen Kenntnisse und Fertigkeiten. 

(2) Die Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege hat 
mindestens 4 600 Stunden in Theorie und Praxis zu enthalten, wobei mindestens 
die Hälfte auf die praktische Ausbildung und mindestens ein Drittel auf die theore-
tische Ausbildung zu entfallen hat. 

(3) Die Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege er-
folgt an Schulen für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege. 

(4) An oder in Verbindung mit einer Krankenanstalt kann für Personen, die 
die neunte Schulstufe erfolgreich abgeschlossen haben, eine Vorbereitungsausbil-
dung abgehalten werden, die der Vertiefung der Allgemeinbildung und der Vorbe-
reitung auf die Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Kranken-
pflege dient und nach den schulrechtlichen Vorschriften zu führen ist. 

(5) Die Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpfle-
ge kann auch in Form einer Teilzeitausbildung absolviert werden, sofern die Qua-
lität und Kontinuität der Ausbildung gewährleistet ist. 

Ausbildungsinhalt der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege 

§ 42. Die Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege 
beinhaltet insbesondere folgende Sachgebiete: 
 1. Berufsethik und Berufskunde der Gesundheits- und Krankenpflege 
 2. Grundlagen der Pflegewissenschaft und Pflegeforschung 
 3. Gesundheits- und Krankenpflege 
 4. Pflege von alten Menschen 
 5. Palliativpflege 
 6. Hauskrankenpflege 
 7. Hygiene und Infektionslehre 

Entfällt mit 1. Jänner 2024 
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 8. Ernährung, Kranken- und Diätkost 
 9. Biologie, Anatomie und Physiologie 
 10. Allgemeine und spezielle Pathologie, Diagnose und Therapie, einschließ-

lich komplementärmedizinische Methoden 
 11. Geriatrie, Gerontologie und Gerontopsychiatrie 
 12. Pharmakologie 
 13. Erste Hilfe, Katastrophen- und Strahlenschutz 
 14. Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung, einschließlich Arbeits-

medizin 
 15. Soziologie, Psychologie, Pädagogik und Sozialhygiene 
 16. Kommunikation, Konfliktbewältigung, Supervision und Kreativitätstrai-

ning 
 17. Strukturen und Einrichtungen des Gesundheitswesens, Organisationslehre 
 18. Elektronische Datenverarbeitung, fachspezifische Informatik, Statistik 

und Dokumentation 
 19. Berufsspezifische Rechtsgrundlagen. 

Praktische Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege 

§ 43. (1) Die praktische Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und 
Krankenpflege ist an 
 1. einschlägigen Fachabteilungen oder sonstigen Organisationseinheiten 

einer Krankenanstalt, 
 2. Einrichtungen, die der stationären Betreuung pflegebedürftiger Menschen 

dienen, und 
 3. Einrichtungen, die Hauskrankenpflege, andere Gesundheitsdienste oder 

soziale Dienste anbieten, 
durchzuführen, welche die zur praktischen Unterweisung notwendigen Vorausset-
zungen erfüllen, mit den für die Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen 
Lehr- und Fachkräften sowie Lehrmitteln ausgestattet sind und entsprechende 
Räumlichkeiten für die auszubildenden Personen aufweisen. 

(2) Im Rahmen der praktischen Ausbildung sind Schüler berechtigt, 
 1. Tätigkeiten des eigenverantwortlichen und interdisziplinären Tätigkeits-

bereiches unter Anleitung und Aufsicht der Lehr- und Fachkräfte sowie 
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 2. Tätigkeiten des mitverantwortlichen Tätigkeitsbereiches nach Anordnung 
und unter Anleitung und Aufsicht eines Arztes oder nach Maßgabe des 
§ 15 Abs. 6 Z 2 eines Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesund-
heits- und Krankenpflege 

durchzuführen. 

(3) Die praktische Unterweisung der Schüler am Krankenbett und im Opera-
tionssaal darf erst nach Vollendung des 17. Lebensjahres erfolgen. 

(4) Schüler dürfen zu Tätigkeiten in Strahlenbereichen erst nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres herangezogen werden. 

(5) Die Ausbildungszeit darf die jeweils gültige gesetzliche Arbeitszeit (Ta-
ges- und Wochenarbeitszeit) nicht überschreiten. 

Verkürzte Ausbildung für Pflegehelfer 

§ 44. (1) Personen, die 
 1. eine Berufsberechtigung in der Pflegehilfe gemäß diesem Bundesgesetz 

besitzen und 
 2. die Pflegehilfe in einem Dienstverhältnis durch zwei Jahre vollbeschäftigt 

oder entsprechend länger bei Teilzeitbeschäftigung ausgeübt haben, 
sind berechtigt, eine verkürzte Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- 
und Krankenpflege zu absolvieren. 

(2) Die Ausbildung gemäß Abs. 1 dauert zwei Jahre und kann im Rahmen ei-
nes Dienstverhältnisses absolviert werden. Die Ausbildung kann auch berufsbe-
gleitend erfolgen. In diesem Fall ist sie innerhalb von höchstens vier Jahren abzu-
schließen. 

(3) Die Ausbildung beinhaltet insbesondere die in § 42 angeführten Sachge-
biete unter Berücksichtigung der in der Pflegehilfeausbildung erworbenen theore-
tischen und praktischen Kenntnisse. 

Verkürzte Ausbildung für Sanitätsunteroffiziere 

§ 45. (1) Personen, die 
 1. eine Ausbildung zum Sanitätsunteroffizier im Österreichischen Bundes-

heer mit Erfolg abgeschlossen haben, 
 2. die Prüfungen des zweiten Ausbildungsjahres in einem gehobenen Dienst 
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für Gesundheits- und Krankenpflege mit Erfolg abgelegt haben (§ 58 
Abs. 4) und 

 3. die für das erste und zweite Ausbildungsjahr in einem gehobenen Dienst 
für Gesundheits- und Krankenpflege vorgeschriebenen Mindestpraktika 
nachweisen, 

sind berechtigt, eine verkürzte Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und 
Krankenpflege zu absolvieren. 

(2) Die Ausbildung gemäß Abs. 1 dauert ein Jahr und kann im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses absolviert werden. 

(3) Die Ausbildung beinhaltet insbesondere die im § 42 angeführten Sachge-
biete unter Berücksichtigung der im Österreichischen Bundesheer erworbenen 
Sanitätsausbildung. 

Verkürzte Ausbildung nach einer speziellen Grundausbildung 

§ 46. (1) Personen, die ein Diplom über eine spezielle Grundausbildung in 
der Kinder- und Jugendlichenpflege (§ 77) oder in der psychiatrischen Gesund-
heits- und Krankenpflege (§ 80) erworben haben, sind berechtigt, eine verkürzte 
Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege zu absolvieren. 

(2) Die Ausbildung gemäß Abs. 1 dauert ein Jahr und kann im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses absolviert werden. Die Ausbildung kann auch berufsbeglei-
tend erfolgen. In diesem Fall ist sie innerhalb von höchstens zwei Jahren abzu-
schließen. 

(3) Die Ausbildung beinhaltet die für die Ausübung der allgemeinen Gesund-
heits- und Krankenpflege erforderlichen Sachgebiete unter Berücksichtigung der 
in der absolvierten Ausbildung erworbenen theoretischen und praktischen Kennt-
nisse. 

Verkürzte Ausbildung für Hebammen 

§ 47. (1) Personen, die eine Ausbildung zur Hebamme 
 1. in Österreich, einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweizeri-

schen Eidgenossenschaft erfolgreich abgeschlossen oder 
 2. in Österreich nostrifiziert 
haben, sind berechtigt, eine verkürzte Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- 
und Krankenpflege und in der Kinder- und Jugendlichenpflege zu absolvieren. 
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(2) Die Ausbildung gemäß Abs. 1 dauert zwei Jahre. 

(3) Die Ausbildung beinhaltet insbesondere die im § 42 angeführten Sachge-
biete unter Berücksichtigung der absolvierten Hebammenausbildung. 

Verkürzte Ausbildung für Mediziner 

§ 48. (1) Personen, die ein Studium der Medizin 
 1. in Österreich, einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweizeri-

schen Eidgenossenschaft erfolgreich abgeschlossen oder 
 2. in Österreich nostrifiziert 
haben, sind berechtigt, eine verkürzte Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- 
und Krankenpflege zu absolvieren. 

(2) Die Ausbildung gemäß Abs. 1 dauert ein Jahr und sechs Monate. 

(3) Die Ausbildung beinhaltet die für die Ausübung der allgemeinen Gesund-
heits- und Krankenpflege erforderlichen Sachgebiete unter Berücksichtigung der 
im Rahmen des Medizinstudiums erworbenen Kenntnisse und hat die für die Er-
reichung des Ausbildungszieles erforderlichen Mindestpraktika zu enthalten. 

Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege 

§ 49. (1) Die Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Kran-
kenpflege hat an Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege (Schulen für allge-
meine Gesundheits- und Krankenpflege, Schulen für Kinder- und Jugendlichen-
pflege, Schulen für psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege) zu erfolgen. 

(2) Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege dürfen nur an oder in Ver-
bindung mit Krankenanstalten errichtet werden, welche 
 1. die zur praktischen Unterweisung notwendigen Fachabteilungen oder 

sonstigen Organisationseinheiten besitzen, 
 2. mit den für die Erreichung des Ausbildungszweckes erforderlichen Lehr- 

und Fachkräften sowie Lehrmitteln ausgestattet sind und 
 3. entsprechende Räumlichkeiten für die auszubildenden Personen aufwei-

sen. 

(3) Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege sind so zu führen, daß die 
Erreichung des Ausbildungszieles gewährleistet ist. 

(4) Der Rechtsträger der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege hat den 
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Schülern Dienstkleidung zur Verfügung zu stellen. 

(5) Die Schüler haben Anspruch auf ein monatliches Taschengeld, dessen 
Höhe nach Anhören der gesetzlichen Vertretung der Dienstnehmer vom Rechts-
träger der Schule festzusetzen und zu leisten ist. Das Taschengeld ist im Krank-
heitsfalle für die Dauer von drei Monaten, längstens jedoch bis zum Ausscheiden 
aus der Schule weiterzuzahlen. Dieser Anspruch besteht nicht bei Absolvierung 
einer verkürzten Ausbildung gemäß §§ 44 bis 48. 

§ 50. (1) Eine Schule für Gesundheits- und Krankenpflege darf nur auf Grund 
einer Bewilligung des Landeshauptmannes geführt werden. 

(2) Eine Bewilligung gemäß Abs. 1 ist zu erteilen, wenn nachgewiesen wird, 
daß 
 1. die für die Abhaltung des theoretischen und praktischen Unterrichts erfor-

derlichen Räumlichkeiten und Lehrmittel sowie Sozialräume zur Verfü-
gung stehen, 

 2. die für die theoretische und praktische Ausbildung erforderlichen Lehr- 
und Fachkräfte, welche hiezu fachlich und pädagogisch geeignet sind und 
über die notwendige Berufserfahrung verfügen, vorhanden sind, 

 3. die Schule an einer Krankenanstalt gemäß § 49 Abs. 2 errichtet oder die 
Verbindung zu einer Krankenanstalt gemäß § 49 Abs. 2 gegeben ist und 

 4. die in § 43 genannten Voraussetzungen für die praktische Ausbildung 
erfüllt sind. 

(3) Der Landeshauptmann hat regelmäßig das Vorliegen der Voraussetzungen 
gemäß Abs. 1 zu überprüfen. Liegen diese nicht oder nicht mehr vor, ist die Bewil-
ligung nach erfolglosem Verstreichen einer zur Behebung der Mängel gesetzten 
angemessenen Frist zurückzunehmen. 

Schulleitung 

§ 51. (1) Die fachspezifische und organisatorische Leitung einschließlich der 
Dienstaufsicht obliegt einem hiefür fachlich und pädagogisch geeigneten Direktor, 
der 
 1. die Berufsberechtigung zur Ausübung des gehobenen Dienstes für Ge-

sundheits- und Krankenpflege besitzt, 
 2. eine Sonderausbildung für Lehraufgaben erfolgreich absolviert hat und 
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 3. über eine mindestens dreijährige Berufserfahrung als Lehrkraft in der 
Gesundheits- und Krankenpflege verfügt. 

(2) Die medizinisch-wissenschaftliche Leitung einer Schule für Gesundheits- 
und Krankenpflege obliegt einem Arzt, der die hiefür erforderliche fachliche und 
pädagogische Eignung besitzt. 

(3) Für den Direktor und für den medizinisch-wissenschaftlichen Leiter ist je 
ein Stellvertreter vorzusehen. Dieser hat die jeweiligen Voraussetzungen gemäß 
Abs. 1 oder 2 zu erfüllen. 

Schulordnung 

§ 52. (1) Der Direktor hat den im Rahmen der Ausbildung durchzuführenden 
Dienst- und Unterrichtsbetrieb durch eine Schulordnung festzulegen und für deren 
Einhaltung zu sorgen. 

(2) Die Schulordnung hat insbesondere 
 1. die Rechte und Pflichten der Schulleitung und der Lehr- und Fachkräfte, 
 2. das Verhalten sowie die Rechte und Pflichten der Schüler im internen 

Betrieb der Schule, 
 3. Maßnahmen zur Sicherheit der Schüler in der Schule und 
 4. Vorschriften zur Ermöglichung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes 

festzulegen. 

(3) Die Schulordnung ist spätestens drei Monate vor Aufnahme des Schulbe-
triebes dem Landeshauptmann zur Genehmigung vorzulegen. Wird die Genehmi-
gung innerhalb von drei Monaten nicht versagt, so gilt sie als erteilt. 

(4) Die Genehmigung der Schulordnung ist gemäß Abs. 3 zu versagen, wenn 
sie 
 1. gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt, 
 2. einem geordneten Schulbetrieb widerspricht, 
 3. die Sicherheit der Schüler in der Schule nicht gewährleistet oder 
 4. nicht zur Erreichung des Ausbildungszieles beiträgt. 

(5) Die Schulordnung ist den Schülern sowie den Lehr- und Fachkräften 
nachweislich zur Kenntnis zu bringen. 

Schülervertretung 
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§ 53. (1) Der Vertretung der Schüler obliegt die Mitgestaltung und Mitbe-
stimmung am Schulleben. 

(2) Die Mitbestimmungsrechte der Vertretung der Schüler umfassen insbe-
sondere das Recht auf Mitentscheidung bei der Aufnahme (§ 54) in die und beim 
Ausschluß (§ 56) der Schüler aus der Schule. 

(3) Die Mitgestaltungsrechte gegenüber der Schulleitung und den Lehr- und 
Fachkräften umfassen insbesondere 
 1. das Recht auf Anhörung, 
 2. das Recht auf Information und Abgabe von Vorschlägen und Stellung-

nahmen über alle Angelegenheiten, die die Schüler allgemein betreffen, 
 3. das Vorschlagsrecht bei der Gestaltung des Unterrichtes im Rahmen des 

Lehrplanes, 
 4. das Vorschlagsrecht bei der Wahl der Unterrichtsmittel und 
 5. das Recht auf Teilnahme an Konferenzen der Lehr- und Fachkräfte, aus-

genommen Beratungen und Beschlußfassungen über Angelegenheiten der 
Leistungsbeurteilung der Schüler sowie über Angelegenheiten, die aus-
schließlich die Lehr- und Fachkräfte betreffen. 

(4) Alle Schüler der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege sind aktiv 
und passiv wahlberechtigt. 

(5) Die Schüler eines Ausbildungsjahrganges haben innerhalb von fünf Wo-
chen nach Jahrgangsbeginn einen Jahrgangssprecher sowie einen Stellvertreter zu 
wählen. Die Leitung der Wahl obliegt einer vom Direktor bestimmten Lehrkraft. 

(6) Die Jahrgangssprecher sowie deren Stellvertreter haben aus ihrer Mitte 
einen Schulsprecher sowie einen Stellvertreter zu wählen. Die Leitung der Wahl 
obliegt dem Direktor. 

(7) Die Wahlen gemäß Abs. 5 und 6 haben in gleicher, unmittelbarer, gehei-
mer und persönlicher Wahl zu erfolgen. 

(8) Gewählt ist, auf wen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stim-
men entfallen. Kann die erforderliche Mehrheit von keinem Schüler erreicht wer-
den, ist eine Stichwahl zwischen jenen beiden Schülern durchzuführen, die im 
ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit im 
zweiten Wahlgang entscheidet das Los. 
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(9) Die Funktionen gemäß Abs. 5 und 6 enden durch Zeitablauf, Ausscheiden 
aus dem Jahrgang oder der Schule, Rücktritt oder Abwahl. Die jeweilige Wahllei-
tung hat die Wahlberechtigten zur Abwahl und Neuwahl einzuberufen, wenn ein 
Drittel der Wahlberechtigten dies verlangt. 

Aufnahme in eine Schule für Gesundheits- und Krankenpflege 

§ 54. (1) Personen, die sich um die Aufnahme in eine Schule für Gesundheits- 
und Krankenpflege bewerben, haben nachzuweisen: 
 1. die zur Erfüllung der Berufspflichten im gehobenen Dienst für Gesund-

heits- und Krankenpflege erforderliche gesundheitliche Eignung, 
 2. die zur Erfüllung der Berufspflichten erforderliche Vertrauenswürdigkeit 

(§ 27 Abs. 2) und 
 3. die erfolgreiche Absolvierung von zehn Schulstufen. 

(2) Vom Nachweis gemäß Abs. 1 Z 3 kann die Aufnahmekommission (§ 55) 
in Einzelfällen absehen, wenn die Person, die sich um die Aufnahme bewirbt, das 
18. Lebensjahr vollendet hat und ein solches Maß an Allgemeinbildung nachweist, 
das erwarten läßt, daß sie dem theoretischen und praktischen Unterricht zu folgen 
vermag. 

(3) An einer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege (§ 49) können auch 
Lehrgänge geführt werden, für deren Aufnahme neben den Voraussetzungen ge-
mäß Abs. 1 
 1. die erfolgreiche Absolvierung der Reifeprüfung an einer allgemeinbilden-

den oder berufsbildenden höheren Schule oder 
 2. ein in Österreich anerkannter, der Reifeprüfung gleichwertiger Abschluß 

im Ausland oder 
 3. die erfolgreiche Absolvierung einer Studienberechtigungsprüfung 
nachzuweisen sind. 

(4) Im Rahmen eines Vermittlungs- oder Austauschprogrammes können 
Schüler einer anderen österreichischen oder ausländischen Ausbildungseinrichtung 
in der Krankenpflege für die Dauer des Programmes in eine Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule aufgenommen werden, sofern die erforderliche Sach- und 
Personalausstattung gegeben und die Erreichung des Ausbildungszieles gewähr-
leistet ist. Über die Aufnahme entscheidet der Direktor der Schule für Gesund-
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heits- und Krankenpflege. 

Aufnahmekommission 

§ 55. (1) Vom Rechtsträger der Schule ist eine Kommission einzurichten, die 
über Aufnahme (Begründung des Ausbildungsvertrages) der angemeldeten Perso-
nen entscheidet. Dieser gehören folgende Personen an: 
 1. der Direktor der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege oder dessen 

Stellvertreter als Vorsitzender, 
 2. der medizinisch-wissenschaftliche Leiter der Schule für Gesundheits- und 

Krankenpflege oder dessen Stellvertreter, 
 3. der leitende Sanitätsbeamte des Landes oder dessen Stellvertreter oder 

eine vom leitenden Sanitätsbeamten des Landes beauftragte fachlich ge-
eignete Person, 

 4. ein Vertreter des Rechtsträgers der Schule für Gesundheits- und Kranken-
pflege, 

 5. ein fachkundiger Vertreter der gesetzlichen Interessenvertretung der 
Dienstnehmer aus dem Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege und 

 6. ein Schülervertreter. 

(2) Die Kommission ist beschlußfähig, wenn alle Kommissionsmitglieder 
vom Direktor ordnungsgemäß geladen wurden und neben diesem oder dessen 
Stellvertretung mindestens drei weitere Mitglieder oder deren Stellvertreter anwe-
send sind. Die Kommission entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

(3) Vor Aufnahme in die Schule ist ein Aufnahmegespräch oder ein Aufnah-
metest mit den Bewerbern durchzuführen. 

(4) Die Auswahl der Bewerber hat unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse 
des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege zu erfolgen, wobei 
insbesondere die Schulbildung, die Schulzeugnisse, die Ergebnisse des Aufnah-
megespräches oder Aufnahmetests, der Lebenslauf und der Gesamteindruck der 
Bewerber zur Entscheidung heranzuziehen sind. 

Ausschluß von der Ausbildung 

§ 56. (1) Ein Schüler kann vom weiteren Besuch der Schule für Gesundheits- 
und Krankenpflege ausgeschlossen werden, wenn er sich aus folgenden Gründen 
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während der Ausbildung zur Ausübung der allgemeinen Gesundheits- und Kran-
kenpflege als untauglich erweist: 
 1. mangelnde Vertrauenswürdigkeit gemäß § 27 Abs. 2 oder 
 2. mangelnde gesundheitliche Eignung oder 
 3. Fehlen einer Aufnahmevoraussetzung gemäß § 54 Abs. 1 oder 
 4. schwerwiegende Pflichtverletzungen im Rahmen der theoretischen oder 

praktischen Ausbildung oder 
 5. schwerwiegende Verstöße gegen die Schulordnung, die eine verläßliche 

Berufsausübung nicht erwarten lassen. 

(2) Über den Ausschluß (Auflösung des Ausbildungsvertrages) entscheidet 
die Aufnahmekommission. 

(3) Vor Entscheidung über den Ausschluß ist dem Betroffenen Gelegenheit 
zur Rechtfertigung vor der Aufnahmekommission zu geben. 

(4) Ein Nichterreichen des Ausbildungszieles nach Ausschöpfen der Wieder-
holungsmöglichkeiten von Prüfungen, Praktika und Ausbildungsjahren bewirkt ein 
automatisches Ausscheiden aus der Schule und bedarf keiner Entscheidung der 
Aufnahmekommission gemäß Abs. 2. 

Ausbildungsverordnung 

§ 57. (1) Der Bundesminister für Gesundheit hat durch Verordnung nähere 
Bestimmungen über die Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und Kran-
kenpflege, insbesondere über 
 1. die Ausbildungsbedingungen, 
 2. den Lehrbetrieb, 
 3. den Lehrplan sowie den Mindestumfang des theoretischen und prakti-

schen Unterrichts, 
 4. die verkürzten Ausbildungen sowie Teilzeitausbildungen, 
 5. die fachlichen Voraussetzungen und Aufgaben der Schulleitung und der 

Lehr- und Fachkräfte und 
 6. den Ausschluß von der Ausbildung 
festzulegen. 

(2) Die Verordnung gemäß Abs. 1 ist unter Bedachtnahme auf die Erkennt-
nisse und Erfahrungen insbesondere der Pflegewissenschaft sowie auf die Ausbil-
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dungs- und Berufsanforderungen zu erlassen. 

Prüfungen 

§ 58. (1) Während der gesamten Ausbildungszeit haben sich die Lehr- und 
Fachkräfte laufend vom Ausbildungserfolg der Schüler zu überzeugen. 

(2) Zur Beurteilung des Ausbildungserfolges haben die Lehrkräfte des ent-
sprechenden Unterrichtsfaches oder Fachbereiches 
 1. im Rahmen der theoretischen Ausbildung Prüfungen abzunehmen und 
 2. im Rahmen der praktischen Ausbildung laufende Überprüfungen durchzu-

führen. 

(3) Am Ende jedes Ausbildungsjahres ist ein Zeugnis über die absolvierten 
Unterrichtsfächer und Fachbereiche auszustellen. 

(4) Zu den im zweiten Ausbildungsjahr abzuhaltenden Prüfungen sind auch 
Personen zuzulassen, die eine Ausbildung zum Sanitätsunteroffizier im Österrei-
chischen Bundesheer mit Erfolg abgeschlossen haben. 

(5) Am Ende des dritten Ausbildungsjahres ist eine Diplomprüfung vor der 
Diplomprüfungskommission (§ 59) abzulegen. Im Rahmen der Diplomprüfung ist 
zu beurteilen, ob sich der Schüler die für die Ausübung der Gesundheits- und 
Krankenpflege erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten angeeignet hat und in 
der Lage ist, die berufliche Tätigkeit selbständig und fachgerecht auszuführen. 

Diplomprüfungskommission 

§ 59. (1) Der Diplomprüfungskommission gehören folgende Personen an: 
 1. der leitende Sanitätsbeamte des Landes oder dessen Stellvertreter oder 

eine vom leitenden Sanitätsbeamten des Landes beauftragte fachlich ge-
eignete Person als Vorsitzender, 

 2. der Direktor der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege oder dessen 
Stellvertreter, 

 3. der medizinisch-wissenschaftliche Leiter der Schule für Gesundheits- und 
Krankenpflege oder dessen Stellvertreter, 

 4. ein Vertreter des Rechtsträgers der Schule für Gesundheits- und Kranken-
pflege, 

 5. ein fachkundiger Vertreter der gesetzlichen Interessenvertretung der 
Dienstnehmer aus dem Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege und 
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 6. die Lehrkraft des betreffenden Diplomprüfungsfaches. 

(2) Bei Verhinderung eines Kommissionsmitgliedes gemäß Abs. 1 Z 6 hat der 
Direktor der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege für diesen einen Stellver-
treter zu bestimmen. 

(3) Die Kommission ist beschlußfähig, wenn alle Kommissionsmitglieder 
vom Direktor der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege ordnungsgemäß 
geladen wurden und neben dem Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter mindes-
tens drei weitere Kommissionsmitglieder oder deren Stellvertreter anwesend sind. 

(4) Die Kommission entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

Anrechnung von Prüfungen und Praktika 

§ 60. (1) Prüfungen und Praktika, die in Österreich im Rahmen 
 1. einer Ausbildung zu einem Gesundheitsberuf oder 
 2. eines Universitäts- oder Fachhochschulstudiums erfolgreich absolviert 

wurden, sind auf die entsprechenden Prüfungen und Praktika einer Aus-
bildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege durch 
den Direktor insoweit anzurechnen, als sie nach Inhalt und Umfang 
gleichwertig sind. 

(2) Prüfungen und Praktika, die im Ausland im Rahmen einer staatlich aner-
kannten Krankenpflegeausbildung erfolgreich absolviert wurden, sind auf die 
entsprechenden Prüfungen und Praktika einer Ausbildung im gehobenen Dienst 
für Gesundheits- und Krankenpflege durch den Direktor insoweit anzurechnen, als 
sie nach Inhalt und Umfang gleichwertig sind. 

(3) Die Anrechnung gemäß Abs. 1 und 2 befreit von der Verpflichtung zur 
Ablegung der Prüfungen und zur Teilnahme am theoretischen und praktischen 
Unterricht in den jeweiligen Fächern. 

(4) Eine Anrechnung von Prüfungen auf die Diplomprüfung ist nicht zulässig. 

Diplom 

§ 61. Personen, die die Diplomprüfung gemäß § 58 Abs. 5 mit Erfolg abge-
legt haben, ist ein Diplom, in dem der Prüfungserfolg sowie die Berufsbezeich-
nung „Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester“/„Diplomierter Gesund-
heits- und Krankenpfleger“ anzuführen sind, auszustellen. 
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Prüfungsverordnung 

§ 62. Der Bundesminister für Gesundheit hat durch Verordnung nähere Vor-
schriften insbesondere über 
 1. die Art und Durchführung der Prüfungen, 
 2. die Anrechnung von Prüfungen, 
 3. die Wertung der Prüfungsergebnisse und Praktika, 
 4. die Voraussetzungen, unter denen eine Prüfung oder ein Ausbildungsjahr 

wiederholt werden kann, sowie die Anzahl der Wiederholungsmöglichkei-
ten, 

 5. die Antrittsvoraussetzungen für die Diplomprüfung und 
 6. die Form und den Inhalt der auszustellenden Zeugnisse und des Diploms 
im Rahmen der Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege 
zu erlassen. 

Verkürzte Ausbildung für Pflegehelfer Verkürzte Ausbildung für Pflegeassistenten 

§ 44. (1) Personen, die 
 1. eine Berufsberechtigung in der Pflegehilfe gemäß diesem Bundesgesetz 

besitzen und 
 2. die Pflegehilfe in einem Dienstverhältnis durch zwei Jahre vollbeschäftigt 

oder entsprechend länger bei Teilzeitbeschäftigung ausgeübt haben, 
 
sind berechtigt, eine verkürzte Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- 
und Krankenpflege zu absolvieren. 

§ 44. (1) Personen, die 
 1. eine Berufsberechtigung in der Pflegeassistenz gemäß diesem Bundesge-

setz besitzen und 
 2. die Pflegeassistenz in einem Dienstverhältnis durch zwei Jahre vollbe-

schäftigt oder entsprechend länger bei Teilzeitbeschäftigung ausgeübt ha-
ben, 

sind berechtigt, eine verkürzte Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- 
und Krankenpflege zu absolvieren. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege 

§ 49. (1) Die Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Kran-
kenpflege hat an Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege (Schulen für allge-
meine Gesundheits- und Krankenpflege, Schulen für Kinder- und Jugendlichen-
pflege, Schulen für psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege) zu erfolgen. 

Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege 

§ 49. (1) Die Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Kran-
kenpflege hat an Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege zu erfolgen. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
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Sonderausbildungen 

§ 65. (1) Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Kranken-
pflege sind verpflichtet, eine Sonderausbildung zu absolvieren, sofern sie in einem 
erweiterten Tätigkeitsbereich gemäß § 17 Abs. 1 tätig werden. Sonderausbildun-
gen haben die zur Ausübung von 
 1. Spezialaufgaben oder 
 2. Lehraufgaben oder 
 3. Führungsaufgaben 
erforderlichen theoretischen und praktischen Kenntnisse und Fertigkeiten zu ver-
mitteln. 

Sonderausbildungen 

§ 65. (1) Sonderausbildungen haben die für die Ausübung der entsprechenden 
Spezialaufgabe erforderlichen theoretischen und praktischen Kenntnisse und Fer-
tigkeiten zu vermitteln. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

(4) Sonderausbildungen haben unter der Leitung eines diplomierten Gesund-
heits- und Krankenpflegers zu stehen, der zur Ausübung von Lehraufgaben be-
rechtigt ist. Bei Sonderausbildungen gemäß Abs. 1 Z 1 und 3 ist zusätzlich die 
Berechtigung zur Ausübung von Führungsaufgaben oder der entsprechenden Spe-
zialaufgaben erforderlich. 

(4) Sonderausbildungen haben unter der Leitung eines diplomierten Gesund-
heits- und Krankenpflegers zu stehen, der zur Ausübung von Lehraufgaben berech-
tigt ist. 

(5) Die Abhaltung von Sonderausbildungen gemäß Abs. 1 bedarf der Bewil-
ligung des Landeshauptmannes. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die Voraus-
setzungen für die Vermittlung der für Spezial-, Lehr- und Führungsaufgaben er-
forderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten gewährleistet sind. § 50 Abs. 3 ist anzu-
wenden. 

(5) Die Abhaltung von Sonderausbildungen gemäß Abs. 1 bedarf der Bewilli-
gung des Landeshauptmannes. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die Voraus-
setzungen für die Vermittlung der für die entsprechenden Spezialaufgaben erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten gewährleistet sind. § 50 Abs. 3 ist anzuwen-
den. 

(6) bis (8) … (6) bis (8) … 

Gleichhaltungsverordnung Anerkennung – Lehr- und Führungsaufgaben 

§ 65a. (1) Der Bundesminister für Gesundheit hat durch Verordnung 
 1. Universitätslehrgänge gemäß Universitäts-Studiengesetz - UniStG, BGBl. 

I Nr. 48/1997, und gemäß Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120, 
 1a. Universitätslehrgänge gemäß dem Bundesgesetz über die Errichtung des 

Universitätszentrums für Weiterbildung mit der Bezeichnung Donau-
Universität Krems – DUK-Gesetz, BGBl. Nr. 269/1994, und gemäß dem 
Bundesgesetz über die Universität für Weiterbildung Krems – DUK-
Gesetz 2004, BGBl. I Nr. 22, 

 2. Lehrgänge universitären Charakters gemäß UniStG, 

§ 65a. (1) Der Bundesminister für Gesundheit hat durch Verordnung 
 1. ordentliche Studien und Universitätslehrgänge gemäß Universitätsge-

setz 2002 (UG 2002), BGBl. I Nr. 120/2002, 
 2. Universitätslehrgänge gemäß Bundesgesetz über die Universität für Wei-

terbildung Krems (DUK-Gesetz 2004), BGBl. I Nr. 22/2004, 
 3. Lehrgänge universitären Charakters gemäß Universitäts-Studiengesetz 

(UniStG), BGBl. I Nr. 48/1997, 
 4. Fachhochschul-Studiengänge oder Lehrgänge zur Weiterbildung gemäß 

Fachhochschul-Studiengesetz und 
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 3. ordentliche Studien gemäß UniStG und Universitätsgesetz 2002, 
 4. Fachhochschul-Studiengänge oder Lehrgänge zur Weiterbildung gemäß 

Fachhochschul-Studiengesetz – FHStG, BGBl. Nr. 340/1993, und 
 5. Studien gemäß Universitäts-Akkreditierungsgesetz - UniAkkG, BGBl. I 

Nr. 168/1999, und gemäß Privatuniversitätengesetz – PUG, BGBl. I Nr. 
74/2011, 

 5. Studien gemäß Privatuniversitätengesetz (PUG), BGBl. I Nr. 74/2011. 

der Sonderausbildung für Lehraufgaben oder für Führungsaufgaben gemäß § 65 
Abs. 1 gleichzuhalten, sofern sie die Vermittlung einer die Erfordernisse des ge-
hobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege berücksichtigenden ausrei-
chenden Ausbildung gewährleisten. Zur Beurteilung der Gleichwertigkeit kann ein 
Gutachten des Akkreditierungsbeirates gemäß § 65c eingeholt werden. 

als Ausbildung für Lehraufgaben bzw. für Führungsaufgaben gemäß § 17 anzuer-
kennen, sofern sie die Vermittlung der für die Ausübung von Lehraufgaben bzw. 
für Führungsaufgaben gemäß § 23 bzw. §§ 24 f. erforderlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten gewährleisten. 

(2) Zur fachlichen Beurteilung ist ein Gutachten des Gesundheits- und Kran-
kenpflege-Beirats gemäß § 65c einzuholen. 

(2) Dem Bundesminister für Gesundheit sind 
 1. alle Änderungen von Studienplänen von Ausbildungen, die gemäß Abs. 1 

gleichgehalten sind und 
 2. Studienpläne von Ausbildungen, die für eine Gleichhaltung gemäß Abs. 1 

geeignet erscheinen, 
innerhalb von vier Wochen nach deren In-Kraft-Treten zur Kenntnis zu bringen. 

(3) Dem Bundesminister für Gesundheit sind 
 1. alle Änderungen von Studienplänen von Ausbildungen, die gemäß Abs. 1 

anerkannt sind, und 
 2. Studienpläne von Ausbildungen, die für eine Anerkennung gemäß Abs. 1 

geeignet erscheinen, 
von der jeweiligen Ausbildungseinrichtung innerhalb von vier Wochen nach deren 
Inkrafttreten zur Kenntnis zu bringen. 

Gesundheits- und Krankenpflege-Beirat 

§ 65c. (1) Beim Bundesministerium für Gesundheit ist ein Gesundheits- und 
Krankenpflege-Beirat für Angelegenheiten der Gleichhaltung gemäß § 65a sowie 
zur Beratung in fachlichen Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes einzurichten. 

Gesundheits- und Krankenpflege-Beirat 

§ 65c. (1) Beim Bundesministerium für Gesundheit ist ein Gesundheits- und 
Krankenpflege-Beirat einzurichten, der insbesondere folgende Aufgaben wahr-
nimmt: 
 1. Gutachten betreffend die Anerkennung von Ausbildungen für Lehraufga-

ben und für Führungsaufgaben gemäß § 65a und 
 2. Beratung in fachlichen Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes. 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 
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Spezielle Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege 

§ 68a. (1) Für die besonderen Bedürfnisse der Intensivpflege von Früh- und 
Neugeborenen, Kindern und Jugendlichen kann für Angehörige der Kinder- und 
Jugendlichenpflege eine spezielle Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege 
durchgeführt werden. 

Spezielle Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege 

§ 68a. (1) Für die besonderen Bedürfnisse der Intensivpflege von Früh- und 
Neugeborenen, Kindern und Jugendlichen kann eine spezielle Sonderausbildung in 
der Kinderintensivpflege durchgeführt werden. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Sonderausbildung für Lehraufgaben 

§ 71. (1) Die Sonderausbildung für Lehraufgaben dauert mindestens ein Jahr 
und umfaßt mindestens 1 600 Stunden theoretische und praktische Ausbildung. 

 

(2) Sie beinhaltet insbesondere folgende Sachgebiete: 
 1. Gesundheits- und Krankenpflege, einschließlich Pflegeforschung 
 2. Berufskunde und Ethik 
 3. Pädagogik, Psychologie und Soziologie 
 4. Unterrichtslehre und Lehrpraxis 
 5. Kommunikation, Verhandlungsführung und Konfliktbewältigung 
 6. Management, Organisationslehre und Statistik 
 7. Rechtskunde. 

 

Sonderausbildung für Führungsaufgaben 

§ 72. (1) Die Sonderausbildung für Führungsaufgaben dauert mindestens ein 
Jahr und umfaßt mindestens 1 600 Stunden theoretische und praktische Ausbil-
dung. 

 

(2) Sie beinhaltet insbesondere folgende Sachgebiete: 
 1. Gesundheits- und Krankenpflege, einschließlich Pflegeforschung 
 2. Berufskunde und Ethik 
 3. Psychologie, Soziologie und Pädagogik 
 4. Kommunikation, Verhandlungsführung und Konfliktbewältigung 
 5. Management, Organisationslehre und Statistik 
 6. Betriebswirtschaftliche Grundlagen 
 7. Betriebsführung in Einrichtungen des Gesundheitswesens 
 8. Rechtskunde und Arbeitnehmerschutz. 
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6. Abschnitt 
Spezielle Grundausbildungen 

§ 74. (1) Die Ausbildungen in der Kinder- und Jugendlichenpflege und in der 
psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege können auch im Rahmen einer 
speziellen Grundausbildung absolviert werden. 

(2) Eine spezielle Grundausbildung gemäß Abs. 1 dauert drei Jahre und um-
faßt mindestens 4 600 Stunden theoretische und praktische Ausbildung, wobei 
mindestens die Hälfte auf die praktische Ausbildung und mindestens ein Drittel 
auf die theoretische Ausbildung zu entfallen hat. 

Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege 

§ 75. (1) Die spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichen-
pflege erfolgt an Schulen für Kinder- und Jugendlichenpflege. 

(2) Hinsichtlich der Errichtung und Organisation der Schulen für Kinder- und 
Jugendlichenpflege, der Aufnahme in und des Ausschlusses aus der Schule sowie 
der Prüfungen gelten die §§ 49 bis 56 und 58 bis 60. 

§ 76. (1) Die Ausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege beinhaltet 
neben den in § 42 insbesondere die in § 66 Abs. 2 angeführten Sachgebiete. 

(2) Hinsichtlich der praktischen Ausbildung gilt § 43 mit der Maßgabe, daß 
auch Tätigkeiten gemäß § 18 unter Anleitung und Aufsicht der Lehr- und Fach-
kräfte durchgeführt werden dürfen. 

§ 77. Personen, die die Diplomprüfung mit Erfolg abgelegt haben, ist ein Dip-
lom, in dem die Berufsbezeichnung „Diplomierte Kinderkrankenschwes-
ter“/„Diplomierter Kinderkrankenpfleger“ anzuführen ist, auszustellen. 

Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege 

§ 78. (1) Die spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- 
und Krankenpflege erfolgt an Schulen für psychiatrische Gesundheits- und Kran-
kenpflege. 

(2) Hinsichtlich der Errichtung und Organisation der Schulen für die psychi-
atrische Gesundheits- und Krankenpflege, der Aufnahme in und des Ausschlusses 
aus der Schule sowie der Prüfungen gelten die §§ 49 bis 56 und 58 bis 60. 

Entfällt mit 1. Jänner 2018 
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(3) Personen, die sich um die Aufnahme in eine Schule für die psychiatrische 
Gesundheits- und Krankenpflege bewerben, haben zusätzlich zu den in § 54 
Abs. 1 genannten Voraussetzungen ein Lebensalter von mindestens 18 Jahren 
nachzuweisen. 

§ 79. (1) Die Ausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Kranken-
pflege beinhaltet neben den in § 42 insbesondere die in § 67 Abs. 2 angeführten 
Sachgebiete. 

(2) Hinsichtlich der praktischen Ausbildung gilt § 43 mit der Maßgabe, daß 
auch Tätigkeiten gemäß § 19 unter Anleitung und Aufsicht der Lehr- und Fach-
kräfte durchgeführt werden dürfen. 

§ 80. Personen, die die Diplomprüfung mit Erfolg abgelegt haben, ist ein Dip-
lom, in dem die Berufsbezeichnung „Diplomierte psychiatrische Gesundheits- und 
Krankenschwester“/„Diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfle-
ger“ anzuführen ist, auszustellen. 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

§ 81. Der Bundesminister für Gesundheit hat durch Verordnung nähere Be-
stimmungen die speziellen Grundausbildungen, insbesondere über 
 1. den Lehrbetrieb, den Lehrplan, den Mindestumfang des theoretischen und 

praktischen Unterrichts und die fachlichen Voraussetzungen der Leitung 
und der Lehr- und Fachkräfte und 

 2. die Art und Durchführung der Prüfungen, die Wertung der Prüfungser-
gebnisse, die Voraussetzungen, unter denen eine Prüfung wiederholt wer-
den kann, die Anzahl der Wiederholungsmöglichkeiten und über die Form 
und den Inhalt des auszustellenden Zeugnisses 

festzulegen. 



36 von 56 

Geltende Fassung 
 

Vorgeschlagene Fassung 

3. Hauptstück 
Pflegehilfe 

3. Hauptstück 
Pflegeassistenzberufe 

Berufsbild 

§ 82. Die Pflegehilfe umfaßt die Betreuung pflegebedürftiger Menschen zur 
Unterstützung von Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und 
Krankenpflege sowie von Ärzten. 

Berufsbild 

§ 82. (1) Pflegeassistenzberufe sind 
 1. die Pflegeassistenz und 
 2. die Pflegefachassistenz. 
Sie sind Gesundheits- und Krankenpflegeberufe zur Unterstützung von Angehöri-
gen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege sowie von Ärz-
ten. 

(2) Die Pflegeassistenzberufe umfassen die Durchführung der ihnen angeord-
neten Aufgaben und Tätigkeiten in verschiedenen Pflege- und Behandlungssituati-
onen bei Menschen aller Altersstufen in mobilen, ambulanten, teilstationären und 
stationären Versorgungsformen sowie auf allen Versorgungsstufen. 

Tätigkeitsbereich 

§ 84. (1) Der Tätigkeitsbereich der Pflegehilfe umfaßt 
 1. die Durchführung von pflegerischen Maßnahmen gemäß Abs. 2 und 3 und 
 2. Mitarbeit bei therapeutischen und diagnostischen Verrichtungen gemäß 

Abs. 4 

einschließlich der sozialen Betreuung der Patienten oder Klienten und der 
Durchführung hauswirtschaftlicher Tätigkeiten. 

(3) Die Durchführung von pflegerischen Maßnahmen umfaßt insbesondere: 
 1. Durchführung von Grundtechniken der Pflege, 
 2. Durchführung von Grundtechniken der Mobilisation, 
 3. Körperpflege und Ernährung, 
 4. Krankenbeobachtung, 
 5. prophylaktische Pflegemaßnahmen, 
 6. Dokumentation der durchgeführten Pflegemaßnahmen und 
 7. Pflege, Reinigung und Desinfektion von Behelfen. 

Tätigkeitsbereich der Pflegeassistenz 

§ 83. (1) Der Tätigkeitsbereich der Pflegeassistenz umfasst die zielgruppen-
orientierte Durchführung folgender Aufgaben: 
 1. Mitwirkung beim Pflegeassessment, 
 2. Beobachtung des Gesundheitszustandes, 
 3. Durchführung der ihnen von Angehörigen des gehobenen Dienstes für 

Gesundheits- und Krankenpflege angeordneten Pflegemaßnahmen, 
 4. Information, Kommunikation und Begleitung, 
 5. Anleitung und Unterweisung im eigenen Tätigkeitsbereich von Auszubil-

denden, Betroffenen sowie deren Bezugspersonen, 
 6. Handeln in Notfällen (Abs. 2), 
 7. Mitwirkung bei Diagnostik und Therapie (Abs. 3). 

§ 84a. (1) Die Ausübung der Pflegehilfe umfasst auch die Durchführung le- (2) Das Handeln in Notfällen umfasst: 
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bensrettender Sofortmaßnahmen, solange und soweit ein Arzt nicht zur Verfügung 
steht. Die Verständigung eines Arztes ist unverzüglich zu veranlassen. 

(2) Lebensrettende Sofortmaßnahmen im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere 
 1. die manuelle Herzdruckmassage und die Beatmung mit einfachen Beat-

mungshilfen, 
 2. die Durchführung der Defibrillation mit halbautomatischen Geräten und 

 3. die Verabreichung von Sauerstoff. 

 1 Erkennen und Einschätzen von Notfällen und Setzen entsprechender Maß-
nahmen (z.B. Sturzgeschehen, Hypoglykämie, Krisensituationen) und 

 2 Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen (Basic Life Support 
[BLS] gemäß ERC-Richtlinie), solange und soweit ein Arzt nicht zur Ver-
fügung steht, insbesondere 

 a) manuelle Herzdruckmassage und Beatmung mit einfachen Beatmungs-
hilfen, 

 b) Durchführung der Defibrillation mit halbautomatischen Geräten sowie 
 c) Verabreichung von Sauerstoff. 

(4) Im Rahmen der Mitarbeit bei therapeutischen und diagnostischen Verrich-
tungen dürfen im Einzelfall nach schriftlicher ärztlicher Anordnung und unter 
Aufsicht von Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Kran-
kenpflege oder von Ärzten folgende Tätigkeiten durchgeführt werden: 
 1. Verabreichung von Arzneimitteln, 
 2. Anlegen von Bandagen und Verbänden, 
 3. Verabreichung von subkutanen Insulininjektionen und subkutanen Injek-

tionen von blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln einschließlich Blut-
entnahme aus der Kapillare zur Bestimmung des Blutzuckerspiegels mit-
tels Teststreifens, 

 4. Durchführung von Sondenernährung bei liegenden Magensonden, 
 5. Maßnahmen der Krankenbeobachtung aus medizinischer Indikation, wie 

Messen von Blutdruck, Puls, Temperatur, Gewicht und Ausscheidungen 
sowie Beobachtung der Bewußtseinslage und der Atmung und 

 6. einfache Wärme- und Lichtanwendungen. 
Nach Maßgabe des § 15 Abs. 6 Z 1 kann die Anordnung auch durch Angehörige 
des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege 
erfolgen. Eine Übermittlung der schriftlichen Anordnung per Telefax oder im 
Wege automationsunterstützter Datenübertragung ist zulässig, 
sofern die Dokumentation gewährleistet ist. 

(3) Die Mitwirkung bei Diagnostik und Therapie umfasst: 
 1. Verabreichung von lokal sowie über Gastrointestinal- und/oder Respirati-

onstrakt zu verabreichenden Arzneimitteln, 
 2. Verabreichung von subkutanen Insulininjektionen und subkutanen Injekti-

onen von blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln, 
 3. standardisierte Blut-, Harn- und Stuhluntersuchungen sowie Blutentnahme 

aus der Kapillare im Rahmen der patientennahen Labordiagnostik und 
Durchführung von Schnelltestverfahren (Point-of-Care-Tests), 

 4. Durchführung von Klistieren, Darmeinläufen und -spülungen, 
 5. Anlegen von Wickeln, Bandagen und Verbänden, 
 6. Durchführung von Sondenernährung bei liegenden Magensonden, 
 7. Erhebung und Überwachung von medizinischen Basisdaten (Puls, Blut-

druck, Atmung, Temperatur, Bewusstseinslage, Gewicht, Größe, Aus-
scheidungen) sowie 

 8. einfache Wärme-, Kälte- und Lichtanwendungen. 

(2) Die Durchführung von pflegerischen Maßnahmen darf nur nach Anord-
nung und unter Aufsicht von Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesund-
heits- und Krankenpflege erfolgen. Im extramuralen Bereich haben Anordnungen 
schriftlich zu erfolgen. Eine Übermittlung der schriftlichen Anordnung per Telefax 

(4) Die Durchführung von pflegerischen Maßnahmen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 5 
darf nur nach Anordnung und unter Aufsicht von Angehörigen des gehobenen 
Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege erfolgen. Im extramuralen Bereich 
haben Anordnungen schriftlich zu erfolgen. Eine Übermittlung der schriftlichen 
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oder im Wege automationsunterstützter Datenübertragung ist zulässig, sofern die 
Dokumentation gewährleistet ist. 

Anordnung per Telefax oder im Wege automationsunterstützter Datenübertragung 
ist zulässig, sofern die Dokumentation gewährleistet ist. 

 (5) Im Rahmen der Mitwirkung bei Diagnostik und Therapie hat die Durch-
führung der Tätigkeiten gemäß Abs. 3 im Einzelfall nach schriftlicher ärztlicher 
Anordnung und unter Aufsicht von Ärzten oder Angehörigen des gehobenen 
Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege zu erfolgen. Nach Maßgabe des § 15 
Abs. 3 kann die Anordnung auch durch Angehörige des gehobenen Dienstes für 
Gesundheits- und Krankenpflege erfolgen. Eine Übermittlung der schriftlichen 
Anordnung per Telefax oder im Wege automationsunterstützter Datenübertragung 
ist zulässig, sofern die Dokumentation gewährleistet ist. 

(5) Im Einzelfall kann die Aufsicht gemäß Abs. 2 und 4 in Form einer beglei-
tenden in regelmäßigen Intervallen auszuübenden Kontrolle erfolgen, sofern 
 1. der Gesundheitszustand des jeweiligen pflegebedürftigen Menschen dies 

zulässt, 
 2. die Anordnung durch den Angehörigen des gehobenen Dienstes für Ge-

sundheits- und Krankenpflege bzw. den Arzt schriftlich erfolgt und deren 
Dokumentation gewährleistet ist, 

 3. die Möglichkeit der Rückfrage bei einem Angehörigen des gehobenen 
Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Arzt gewährleistet ist 
und 

 4. die Kontrollintervalle nach Maßgabe pflegerischer und ärztlicher ein-
schließlich qualitätssichernder Notwendigkeiten durch den Angehörigen 
des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege bzw. durch 
den Arzt schriftlich festgelegt sind. 

(6) Im Einzelfall kann die Aufsicht gemäß Abs. 4 und 5 in Form einer beglei-
tenden in regelmäßigen Intervallen auszuübenden Kontrolle erfolgen, sofern 
 1. der Gesundheitszustand des jeweiligen pflegebedürftigen Menschen dies 

zulässt, 
 2. die Anordnung durch den Angehörigen des gehobenen Dienstes für Ge-

sundheits- und Krankenpflege bzw. den Arzt schriftlich erfolgt und deren 
Dokumentation gewährleistet ist, 

 3. die Möglichkeit der Rückfrage bei einem Angehörigen des gehobenen 
Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Arzt gewährleistet ist 
und 

 4. die Kontrollintervalle nach Maßgabe pflegerischer und ärztlicher ein-
schließlich qualitätssichernder Notwendigkeiten durch den Angehörigen 
des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege bzw. durch 
den Arzt schriftlich festgelegt sind. 

 Tätigkeitsbereich der Pflegefachassistenz 

§ 83a. (1) Der Tätigkeitsbereich der Pflegefachassistenz umfasst die eigen-
verantwortliche Durchführung der Aufgaben der Pflegeassistenz sowie folgender 
weiterer Tätigkeiten im Rahmen der Mitwirkung bei Diagnostik und Therapie: 
 1. standardisierte diagnostische Programme (z.B. EKG, EEG, BIA, Lungen-

funktionstest), 
 2. Legen und Entfernen von nasogastralen Sonden, 
 3. Setzen und Entfernen von transurethralen Kathetern, 
 4. An- und Abschluss von Infusionen bei liegendem periphervenösem Ge-



39 von 56 

Geltende Fassung 
 

Vorgeschlagene Fassung 

fäßzugang, ausgenommen Transfusion von Vollblut und/oder Blutbestand-
teilen, einschließlich der Entfernung des periphervenösen Gefäßzugangs, 

 5. Anlegen von Miedern, Orthesen und elektrisch betriebenen Bewegungs-
schienen nach vorgegebener Einstellung. 

(2) Die Durchführung der pflegerischen Maßnahmen hat nach Anordnung von 
Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege zu 
erfolgen. Im extramuralen Bereich haben Anordnungen schriftlich zu erfolgen. 
Eine Übermittlung der schriftlichen Anordnung per Telefax oder im Wege automa-
tionsunterstützter Datenübertragung ist zulässig, sofern die Dokumentation ge-
währleistet ist. 

(3) Die Durchführung der Tätigkeiten im Rahmen der Mitwirkung bei Dia-
gnostik und Therapie hat im Einzelfall nach schriftlicher ärztlicher Anordnung zu 
erfolgen. Nach Maßgabe des § 15 Abs. 3 kann die Anordnung auch durch Angehö-
rige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege erfolgen. Eine 
Übermittlung der schriftlichen Anordnung per Telefax oder im Wege automations-
unterstützter Datenübertragung ist zulässig, sofern die Dokumentation gewährleis-
tet ist. 

Berufsbezeichnung Berufsbezeichnungen 

§ 83. (1) Personen, die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zur 
Ausübung der Pflegehilfe berechtigt sind (§ 85), sind berechtigt, die Berufsbe-
zeichnung „Pflegehelferin“/ „Pflegehelfer“ zu führen. 

§ 84. (1) Personen, die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zur 
Ausübung der Pflegeassistenz berechtigt sind (§ 85), sind berechtigt, die Berufsbe-
zeichnung „Pflegeheassistentin“/ „Pflegeassistent“ zu führen. 

 (2) Personen, die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zur Aus-
übung der Pflegefachassistenz berechtigt sind (§ 85), sind berechtigt, die Berufsbe-
zeichnung „Pflegefachassistentin“/„Pflegefachassistent“ zu führen. 

(1a) Personen, die eine Weiterbildung gemäß § 104a erfolgreich absolviert 
haben, sind berechtigt, nach der Berufsbezeichnung gemäß Abs. 1 die absolvierte 
Fachrichtung in Klammer als Zusatzbezeichnung anzufügen. 

(3) Personen, die eine Weiterbildung gemäß § 104a erfolgreich absolviert ha-
ben, sind berechtigt, nach der Berufsbezeichnung gemäß Abs. 1 bzw. 2 die absol-
vierte Fachrichtung in Klammer als Zusatzbezeichnung anzufügen. 

(2) EWR-Staatsangehörige und Staatsangehörige der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft, die auf Grund dieses Bundesgesetzes zur Ausübung der Pflegehilfe 
berechtigt sind (§ 85), dürfen die im Heimat- oder Herkunftsstaat gültigen recht-
mäßigen Ausbildungsbezeichnungen bzw. deren Abkürzung führen, sofern 
 1. diese nicht mit der Berufsbezeichnung gemäß Abs. 1 identisch sind und 

nicht mit einer Bezeichnung verwechselt werden können, die in Öster-

(4) EWR-Staatsangehörige und Staatsangehörige der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft, die auf Grund dieses Bundesgesetzes zur Ausübung der Pflegeassis-
tenz bzw. Pflegefachassistenz berechtigt sind (§ 85), dürfen die im Heimat- oder 
Herkunftsstaat gültigen rechtmäßigen Ausbildungsbezeichnungen bzw. deren Ab-
kürzung führen, sofern 
 1. diese nicht mit der Berufsbezeichnung gemäß Abs. 1 oder 2 identisch sind 
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reich eine zusätzliche Ausbildung voraussetzt und 
 2. neben der Ausbildungsbezeichnung Name und Ort der Lehranstalt oder 

des Prüfungsausschusses, die/der diese Ausbildungsbezeichnung verlie-
hen hat, angeführt werden. 

und nicht mit einer Bezeichnung verwechselt werden können, die in Öster-
reich eine zusätzliche Ausbildung voraussetzt, und 

 2. neben der Ausbildungsbezeichnung Name und Ort der Lehranstalt oder 
des Prüfungsausschusses, die/der diese Ausbildungsbezeichnung verliehen 
hat, angeführt werden. 

(3) Die Führung 
 1. einer Berufs- oder Ausbildungsbezeichnung gemäß Abs. 1, 1a und 2 

durch hiezu nicht berechtigte Personen, 
 2. anderer verwechselbarer Berufs- und Ausbildungsbezeichnungen durch 

hiezu nicht berechtigte Personen oder 
 3. anderer als der gesetzlich zugelassenen Berufsbezeichnung 
ist verboten. 

(5) Die Führung 
 1. einer Berufs- oder Ausbildungsbezeichnung gemäß Abs. 1 bis 4 durch 

hiezu nicht berechtigte Personen, 
 2. anderer verwechselbarer Berufs- und Ausbildungsbezeichnungen durch 

hiezu nicht berechtigte Personen oder 
 3. anderer als der gesetzlich zugelassenen Berufsbezeichnung 
ist verboten. 

Berufsberechtigung 

§ 85. (1) Zur Ausübung der Pflegehilfe sind Personen berechtigt, die 
 1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
 2. die für die Erfüllung der Berufspflichten erforderliche gesundheitliche 

Eignung und Vertrauenswürdigkeit (§ 27 Abs. 2) besitzen, 
 3. einen Qualifikationsnachweis (§§ 86 bis 88) erbringen und 
 4. über die für die Berufsausübung notwendigen Kenntnisse der deutschen 

Sprache verfügen. 

Berufsberechtigung 

§ 85. Zur Ausübung der Pflegeassistenz bzw. der Pflegefachassistenz sind 
Personen berechtigt, die 
 1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
 2. die für die Erfüllung der Berufspflichten erforderliche gesundheitliche 

Eignung und Vertrauenswürdigkeit (§ 27 Abs. 2) besitzen, 
 3. über die für die Berufsausübung notwendigen Kenntnisse der deutschen 

Sprache verfügen und 
 4. einen Qualifikationsnachweis in dem entsprechenden Pflegeassistenzberuf 

(§§ 86 bis 88) erbringen. 

(2) Zur Ausübung der Pflegehilfe sind auch Personen berechtigt, die zur Aus-
übung eines gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege berechtigt 
sind. 
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Qualifikationsnachweis - Inland 

§ 86. Als Qualifikationsnachweis gilt ein Zeugnis über eine mit Erfolg abge-
schlossene Ausbildung im Rahmen 
 1. eines Pflegehilfelehrganges nach den Bestimmungen dieses Bundesgeset-

zes oder 
 2. eines Lehrganges für die Ausbildung von Pflegehelfern nach den Be-

stimmungen des Krankenpflegegesetzes. 

Qualifikationsnachweis - Inland 

§ 86. (1) Als Qualifikationsnachweis in der Pflegeassistenz gilt ein Zeugnis 
über eine mit Erfolg abgeschlossene 
 1. Ausbildung in der Pflegeassistenz nach den Bestimmungen dieses Bun-

desgesetzes oder 
 2. Pflegehilfeausbildung nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes vor 

der Novelle BGBl. I Nr. xx/2015 oder 
 3. Ausbildung von Pflegehelfern nach den Bestimmungen des Krankenpfle-

gegesetzes. 
 (2) Als Qualifikationsnachweis in der Pflegefachassistenz gilt ein Diplom ü-

ber eine mit Erfolg abgeschlossene Ausbildung in der Pflegefachassistenz nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

Qualifikationsnachweis - EWR 

§ 87. (1) Der Bundesminister für Gesundheit hat Personen, denen von einem 
EWR-Vertragsstaat oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft ein Qualifikati-
onsnachweis in der Pflegehilfe ausgestellt wurde, auf Antrag den Qualifikations-
nachweis in der Pflegehilfe anzuerkennen. 

Qualifikationsnachweis - EWR 

§ 87. (1) Der Bundesminister für Gesundheit hat Personen, denen von einem 
EWR-Vertragsstaat oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft ein Qualifikati-
onsnachweis in der Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz ausgestellt wurde, auf 
Antrag den Qualifikationsnachweis in der Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz 
anzuerkennen. 

(2) Der Landeshauptmann hat Personen, denen von einem EWR-
Vertragsstaat oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft ein Qualifikations-
nachweis als 

(2) Der Landeshauptmann hat Personen, denen von einem EWR-Vertragsstaat 
oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft ein Qualifikationsnachweis als 

 1. Diplom-Sozialbetreuer mit dem Schwerpunkt Altenarbeit, mit dem 
Schwerpunkt Familienarbeit oder mit dem Schwerpunkt Behindertenar-
beit oder 

 2. Fach-Sozialbetreuer mit dem Schwerpunkt Altenarbeit oder mit dem 
Schwerpunkt Behindertenarbeit 

 1. Diplom-Sozialbetreuer mit dem Schwerpunkt Altenarbeit, mit dem 
Schwerpunkt Familienarbeit oder mit dem Schwerpunkt Behindertenarbeit 
oder 

 2. Fach-Sozialbetreuer mit dem Schwerpunkt Altenarbeit oder mit dem 
Schwerpunkt Behindertenarbeit 

ausgestellt wurde, auf Antrag den Qualifikationsnachweis in der Pflegehilfe anzu-
erkennen. 

ausgestellt wurde, auf Antrag den Qualifikationsnachweis in der Pflegeassistenz 
anzuerkennen. 

(3) Die Anerkennung gemäß Abs. 1 und 2 ist an die Bedingung der erfolgrei-
chen Absolvierung wahlweise eines Anpassungslehrganges oder einer Eignungs-
prüfung zu knüpfen, wenn sich die absolvierte Ausbildung unter Berücksichtigung 
der im Rahmen der Berufserfahrung erworbenen Kenntnisse wesentlich von der 

(3) Die Anerkennung gemäß Abs. 1 und 2 ist an die Bedingung der erfolgrei-
chen Absolvierung wahlweise eines Anpassungslehrganges oder einer Eignungs-
prüfung zu knüpfen, wenn sich die absolvierte Ausbildung unter Berücksichtigung 
der im Rahmen der Berufserfahrung erworbenen Kenntnisse wesentlich von der 
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österreichischen Ausbildung in der Pflegehilfe unterscheidet. österreichischen Ausbildung in der Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz unter-
scheidet. 

(4) Ein Anpassungslehrgang gemäß Abs. 3 ist die Ausübung der Pflegehilfe 
in Österreich unter der Verantwortung eines qualifizierten Berufsangehörigen. Der 
Anpassungslehrgang hat mit einer Zusatzausbildung einherzugehen, sofern diese 
fachlich erforderlich ist. Der Anpassungslehrgang ist zu bewerten. 

(4) Ein Anpassungslehrgang gemäß Abs. 3 ist die Ausübung der Pflegeassis-
tenz bzw. Pflegefachassistenz in Österreich unter der Verantwortung eines qualifi-
zierten Berufsangehörigen. Der Anpassungslehrgang hat mit einer Zusatzausbil-
dung einherzugehen, sofern diese fachlich erforderlich ist. Der Anpassungslehr-
gang ist zu bewerten. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

(7) In Fällen, in denen gemäß Abs. 3 die Anerkennung an die Bedingung der 
erfolgreichen Absolvierung einer Ausgleichsmaßnahme geknüpft ist, ist die Erfül-
lung der vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahme 
 1. in Fällen des Abs. 1 vom Bundesminister für Gesundheit und 
 2. in Fällen des Abs. 2 vom Landeshauptmann 
im Anerkennungsbescheid einzutragen. Die Berechtigung zur Ausübung der Pfle-
gehilfe entsteht erst mit Eintragung. 

(7) In Fällen, in denen gemäß Abs. 3 die Anerkennung an die Bedingung der 
erfolgreichen Absolvierung einer Ausgleichsmaßnahme geknüpft ist, ist die Erfül-
lung der vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahme 
 1. in Fällen des Abs. 1 vom Bundesminister für Gesundheit und 
 2. in Fällen des Abs. 2 vom Landeshauptmann 
im Anerkennungsbescheid einzutragen. Die Berechtigung zur Ausübung der Pfle-
geassistenz bzw. Pflegefachassistenz entsteht erst mit Eintragung. 

Qualifikationsnachweis - außerhalb des EWR 

§ 88. Eine im Ausland erworbene Urkunde über eine erfolgreich absolvierte 
Ausbildung in der Pflegehilfe, die nicht unter § 87 fällt, gilt als Qualifikations-
nachweis, wenn 
 1. und 2. … 

Qualifikationsnachweis - außerhalb des EWR 

§ 88. Eine im Ausland erworbene Urkunde über eine erfolgreich absolvierte 
Ausbildung in der Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz, die nicht unter § 87 
fällt, gilt als Qualifikationsnachweis, wenn 
 1. und 2. … 

Nostrifikation 

§ 89. (1) Personen, die eine im Ausland staatlich anerkannte Ausbildung in 
der Pflegehilfe absolviert haben und beabsichtigen, in Österreich eine Tätigkeit in 
der Pflegehilfe auszuüben, sind berechtigt, die Anerkennung ihrer außerhalb Ös-
terreichs erworbenen Urkunden über eine mit Erfolg abgeschlossene Ausbildung 
in der Pflegehilfe beim Landeshauptmann jenes Landes, in dessen Bereich 
 1. der Hauptwohnsitz, 
 2. dann der in Aussicht genommene Wohnsitz und 
 3. dann der in Aussicht genommene Dienstort 
gelegen ist, zu beantragen. 

Nostrifikation 

§ 89. (1) Personen, die eine im Ausland staatlich anerkannte Ausbildung in 
der Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz absolviert haben und beabsichtigen, 
in Österreich eine Tätigkeit in der Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz auszu-
üben, sind berechtigt, die Anerkennung ihrer außerhalb Österreichs erworbenen 
Urkunden über eine mit Erfolg abgeschlossene Ausbildung in der Pflegeassistenz 
bzw. Pflegefachassistenz beim Landeshauptmann jenes Landes, in dessen Bereich 
 1. der Hauptwohnsitz, 
 2. dann der in Aussicht genommene Wohnsitz und 
 3. dann der in Aussicht genommene Dienstort 
gelegen ist, zu beantragen. 

(2) … (2) … 
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(3) Sofern die Gleichwertigkeit nicht zur Gänze vorliegt, ist die Nostrifikation 
an eine oder beide der folgenden Bedingungen zu knüpfen: 
 1. erfolgreiche Ablegung einer oder mehrerer kommissioneller Ergänzungs-

prüfungen, 
 2. erfolgreiche Absolvierung eines Praktikums oder mehrerer Praktika im 

Rahmen eines Pflegehilfelehrganges. 

(3) Sofern die Gleichwertigkeit nicht zur Gänze vorliegt, ist die Nostrifikation 
an eine oder beide der folgenden Bedingungen zu knüpfen: 
 1. erfolgreiche Ablegung einer oder mehrerer kommissioneller Ergänzungs-

prüfungen, 
 2. erfolgreiche Absolvierung eines Praktikums oder mehrerer Praktika im 

Rahmen einer Schule für Pflegeassistenzberufe bzw. eines Lehrgangs für 
Pflegeassistenz. 

(4) Hinsichtlich 
 1. der Zulassung von Nostrifikanten zur ergänzenden Ausbildung, 
 2. des Ausschlusses von der Ausbildung, 
 3. der Durchführung der Prüfungen, 
 4. der Zusammensetzung der Prüfungskommission, 
 5. der Wertung der Prüfungsergebnisse und 
 6. der Voraussetzungen, unter denen Prüfungen wiederholt werden können, 
gelten die Regelungen über die Ausbildung in der Pflegehilfe. 

(4) Hinsichtlich 
 1. der Zulassung von Nostrifikanten zur ergänzenden Ausbildung, 
 2. des Ausschlusses von der Ausbildung, 
 3. der Durchführung der Prüfungen, 
 4. der Zusammensetzung der Prüfungskommission, 
 5. der Wertung der Prüfungsergebnisse und 
 6. der Voraussetzungen, unter denen Prüfungen wiederholt werden können, 
gelten die Regelungen über die Ausbildung in der Pflegeassistenz bzw. Pflege-
fachassistenz. 

(5) Die Erfüllung der auferlegten Bedingungen ist vom Landeshauptmann im 
Nostrifikationsbescheid einzutragen. Die Berechtigung zur Ausübung der Pflege-
hilfe entsteht erst mit Eintragung. 

(5) Die Erfüllung der auferlegten Bedingungen ist vom Landeshauptmann im 
Nostrifikationsbescheid einzutragen. Die Berechtigung zur Ausübung der Pflege-
assistenz bzw. Pflegefachassistenz entsteht erst mit Eintragung 

Berufsausübung 

§ 90. (1) Eine Berufsausübung in der Pflegehilfe kann im Dienstverhältnis 
  
 1. bis 6. … 
erfolgen. 

Berufsausübung 

§ 90. (1) Eine Berufsausübung in der Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz 
kann im Dienstverhältnis 
 1. bis 6. … 
erfolgen. 

(2) Eine Berufsausübung in der Pflegehilfe ist auch im Wege der Arbeitskräf-
teüberlassung nach den Bestimmungen des AÜG unter der Voraussetzung zuläs-
sig, dass Beschäftiger im Sinne des § 3 Abs. 3 AÜG 
 1. und 2. … 

(2) Eine Berufsausübung in der Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz ist 
auch im Wege der Arbeitskräfteüberlassung nach den Bestimmungen des AÜG 
unter der Voraussetzung zulässig, dass Beschäftiger im Sinne des § 3 Abs. 3 AÜG 
 1. und 2. … 

 (3) Eine Berufsausübung in der Pflegefachassistenz kann auch freiberuflich 
erfolgen. Die §§ 36 bis 39 sind anzuwenden. 
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Ausbildung in der Pflegehilfe Ausbildung in den Pflegeassistenzberufen 

§ 92. (1) Die Ausbildung in der Pflegehilfe dauert ein Jahr und umfaßt eine 
theoretische und praktische Ausbildung in der Dauer von insgesamt 1 600 Stun-
den, wobei jeweils die Hälfte auf die theoretische und praktische Ausbildung zu 
entfallen hat. 

§ 92. (1) Die Ausbildung in der Pflegeassistenz dauert ein Jahr und umfasst 
eine theoretische und praktische Ausbildung in der Dauer von insgesamt 1 600 
Stunden, wobei jeweils die Hälfte auf die theoretische und praktische Ausbildung 
zu entfallen hat. 

(2) Die Ausbildung in der Pflegehilfe kann auch 
 1. im Rahmen eines Dienstverhältnisses, 
 2. in Form einer Teilzeitausbildung oder 
 3. in Verbindung mit einer anderen Ausbildung 
absolviert werden. In den Fällen der Z 1 und 2 ist die kommissionelle Abschluss-
prüfung (§ 100 Abs. 3) spätestens innerhalb von zwei Jahren, im Fall der Z 3 spä-
testens innerhalb von drei Jahren nach Beginn der Ausbildung abzulegen. 

(2) Die Ausbildung in der Pflegeassistenz kann auch 
 1. im Rahmen eines Dienstverhältnisses, 
 2. in Form einer Teilzeitausbildung oder 
 3. in Verbindung mit einer anderen Ausbildung 
absolviert werden. In den Fällen der Z 1 und 2 ist die kommissionelle Abschluss-
prüfung (§ 100 Abs. 3) spätestens innerhalb von zwei Jahren, im Fall der Z 3 spä-
testens innerhalb von drei Jahren nach Beginn der Ausbildung abzulegen. 

 (3) Die Ausbildung in der Pflegefachassistenz dauert zwei Jahre und umfasst 
eine theoretische und praktische Ausbildung in der Dauer von insgesamt 3 200 
Stunden, wobei mindestens die Hälfte auf die theoretische Ausbildung und min-
destens ein Drittel auf die praktische Ausbildung zu entfallen hat. 

(3) Im Rahmen der praktischen Ausbildung sind Teilnehmer eines Pflegehil-
felehrganges (§ 95) berechtigt, 
 1. Tätigkeiten gemäß § 84 Abs. 3 unter Anleitung und Aufsicht der Lehr- 

und Fachkräfte und 
 2. Tätigkeiten gemäß § 84 Abs. 4 nach Anordnung und unter Anleitung und 

Aufsicht eines Arztes oder nach Maßgabe des § 15 Abs. 6 Z 1 eines An-
gehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege 

durchzuführen. 

(4) Im Rahmen der praktischen Ausbildung sind die Auszubildenden berech-
tigt, Tätigkeiten der Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz gemäß § 83 bzw. § 
83a unter Anleitung und Aufsicht durchzuführen. 
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Ausbildungsinhalt 

§ 93. (1) Die Ausbildung in der Pflegehilfe beinhaltet insbesondere folgende 
Sachgebiete: 
 1. Berufsethik und Berufskunde der Gesundheits- und Krankenpflege 
 2. Gesundheits- und Krankenpflege, einschließlich Pflege von alten Men-

schen, Palliativpflege und Hauskrankenpflege 
 3. Hygiene und Infektionslehre 
 4. Ernährung, Kranken- und Diätkost 
 5. Grundzüge der Somatologie und Pathologie 
 6. Grundzüge der Pharmakologie 
 7. Erste Hilfe, Katastrophen- und Strahlenschutz 
 8. Grundzüge der Mobilisation und Rehabilitation 
 9. Betriebs- und Haushaltsführung 
 10. Einführung in die Soziologie, Psychologie, Gerontologie und Sozialhy-

giene 
 11. Kommunikation, Konfliktbewältigung, Supervision und Kreativitätstrai-

ning 
 12. Strukturen und Einrichtungen des Gesundheitswesens 
 13. Berufsspezifische Rechtsgrundlagen. 

(2) Im Rahmen der Ausbildung sind insbesondere die geriatrischen, geronto-
logischen und gerontopsychiatrischen Aspekte zu berücksichtigen. 

 

Verkürzte Ausbildung für Mediziner 

§ 94. (1) Personen, die ein Studium der Human- oder Zahnmedizin erfolg-
reich abgeschlossen haben, sind berechtigt, eine verkürzte Ausbildung in der Pfle-
gehilfe zu absolvieren. 

Verkürzte Ausbildung für Mediziner 

§ 94. (1) Personen, die ein Studium der Human- oder Zahnmedizin erfolgreich 
abgeschlossen haben, sind berechtigt, eine verkürzte Ausbildung in der Pflegeas-
sistenz zu absolvieren. 

(2) Diese Ausbildung umfasst 80 Stunden theoretische und 600 Stunden prak-
tische Ausbildung und beinhaltet die für die Ausübung der Pflegehilfe erforderli-
chen Sachgebiete unter Berücksichtigung der im Rahmen des Studiums erworbe-
nen Kenntnisse. 

(2) Diese Ausbildung umfasst 80 Stunden theoretische und 600 Stunden prak-
tische Ausbildung und beinhaltet die für die Ausübung der Pflegeassistenz erfor-
derlichen Sachgebiete unter Berücksichtigung der im Rahmen des Studiums er-
worbenen Kenntnisse. 
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Pflegehilfelehrgänge 

§ 95. (1) Die Ausbildung in der Pflegehilfe hat in Lehrgängen (Pflegehilfe-
lehrgänge) zu erfolgen, die an oder in Verbindung mit 
 1. allgemeinen Krankenanstalten oder 
 2. Krankenanstalten für chronisch Kranke oder Pflegeheimen oder 
 3. Einrichtungen oder Gebietskörperschaften, die Hauskrankenpflege anbie-

ten, 
einzurichten sind, welche die zur praktischen Unterweisung notwendigen Voraus-
setzungen erfüllen, mit den für die Erreichung des Ausbildungszieles erforderli-
chen Lehr- und Fachkräften sowie Lehrmitteln ausgestattet sind und entsprechende 
Räumlichkeiten für die auszubildenden Personen aufweisen. 

(2) Die praktische Ausbildung ist an 
 1. einschlägigen Fachabteilungen oder sonstigen Organisationseinheiten 

einer Krankenanstalt, 
 2. Einrichtungen, die der stationären Betreuung pflegebedürftiger Menschen 

dienen, und 
 3. Einrichtungen, die Hauskrankenpflege, andere Gesundheitsdienste oder 

soziale Dienste anbieten, 
durchzuführen, welche die zur praktischen Unterweisung notwendigen Vorausset-
zungen erfüllen, mit den für die Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen 
Lehr- und Fachkräften sowie Lehrmitteln ausgestattet sind und entsprechende 
Räumlichkeiten für die auszubildenden Personen aufweisen. 

§ 96. (1) Die Abhaltung von Pflegehilfelehrgängen bedarf der Bewilligung 
des Landeshauptmannes. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn nachgewiesen 
wird, daß 
 1. die für die Abhaltung des theoretischen Unterrichts erforderlichen Räum-

lichkeiten und Lehrmittel sowie Sozialräume zur Verfügung stehen, 
 2. die für die theoretische und praktische Ausbildung erforderlichen Lehr- 

und Fachkräfte, welche hiezu fachlich und pädagogisch geeignet sind und 
über die notwendige Berufserfahrung verfügen, vorhanden sind, 

 3. die Verbindung zu Einrichtungen gemäß § 95 Abs. 2 gegeben ist und 
 4. in den in § 95 Abs. 2 genannten Einrichtungen eine ausreichende Anzahl 

Schulen für Pflegeassistenzberufe 

§ 95. (1) Die Ausbildung in den Pflegeassistenzberufen ist an Schulen für 
Pflegeassistenzberufe durchzuführen, die an oder in Verbindung mit Krankenan-
stalten, Einrichtungen, die der stationären Betreuung pflegebedürftiger Menschen 
dienen, oder Einrichtungen, die Hauskrankenpflege anbieten, einzurichten sind. 

(2) Die praktische Ausbildung ist an 
 1. einschlägigen Abteilungen oder sonstigen Organisationseinheiten einer 

Krankenanstalt, 
 2. Einrichtungen, die der stationären Betreuung pflegebedürftiger Menschen 

dienen, und 
 3. Einrichtungen, die Hauskrankenpflege, andere Gesundheitsdienste oder 

soziale Dienste anbieten, 
durchzuführen, welche die zur praktischen Unterweisung notwendigen Vorausset-
zungen erfüllen, mit den für die Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen 
Lehr- und Fachkräften sowie Lehrmitteln ausgestattet sind und entsprechende 
Räumlichkeiten für die auszubildenden Personen aufweisen. 

(3) Eine Schule für Pflegeassistenzberufe bedarf der Bewilligung des Landes-
hauptmannes. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn nachgewiesen wird, dass 
 1. die für die Abhaltung des theoretischen Unterrichts erforderlichen Räum-

lichkeiten und Lehrmittel sowie Sozialräume zur Verfügung stehen, 
 2. die für die theoretische und praktische Ausbildung erforderlichen Lehr- 

und Fachkräfte, welche hiezu fachlich und pädagogisch geeignet sind und 
über die notwendige Berufserfahrung verfügen, vorhanden sind, 

 3. die Verbindung zu Einrichtungen gemäß Abs. 2 gegeben ist und in diesen 
eine ausreichende Anzahl von Angehörigen des gehobenen Dienstes für 
Gesundheits- und Krankenpflege und sonstigen Fachkräften tätig ist, so-
dass eine fachgerechte praktische Ausbildung unter Anleitung und Auf-
sicht gewährleistet ist. 

(4) Der Landeshauptmann hat regelmäßig das Vorliegen der Voraussetzungen 
gemäß Abs. 3 zu überprüfen. Liegen diese nicht oder nicht mehr vor, ist die Bewil-
ligung nach erfolglosem Verstreichen einer zur Behebung der Mängel gesetzten 
angemessenen Frist zurückzunehmen. 
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von Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Kranken-
pflege und sonstigen Fachkräften tätig ist, sodaß eine fachgerechte prakti-
sche Ausbildung unter Anleitung und Aufsicht gewährleistet ist. 

(2) Der Landeshauptmann hat regelmäßig das Vorliegen der Voraussetzungen 
gemäß Abs. 1 zu überprüfen. Liegen diese nicht oder nicht mehr vor, ist die Bewil-
ligung nach erfolglosem Verstreichen einer zur Behebung der Mängel gesetzten 
angemessenen Frist zurückzunehmen. 

 Lehrgänge für Pflegeassistenz 

§ 96. (1) Die Ausbildung in der Pflegeassistenz kann auch in Lehrgängen für 
Pflegeassistenz erfolgen, die einer Bewilligung des Landeshauptmanns bedürfen. 

(2) § 95 ist anzuwenden. 

 Berufliche Erstausbildung 

§ 97. (1) Personen, die ihre berufliche Erstausbildung absolvieren, dürfen nur 
in eine Ausbildung in der Pflegefachassistenz aufgenommen werden. 

(2) Abweichend von Abs. 1 kann eine Person, die noch keine berufliche Erst-
ausbildung absolviert hat, die Ausbildung in der Pflegeassistenz absolvieren, 
 1. sofern sie die Ausbildung in einem Sozialbetreuungsberuf nach der Ver-

einbarung gemäß Art. 15a B-VG über Sozialbetreuungsberufe oder in der 
medizinischen Fachassistenz gemäß MABG absolviert oder 

 2. in begründeten Ausnahmefällen. 
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Lehrgangsleitung 

§ 97. (1) Die fachspezifische und organisatorische Leitung einschließlich der 
Dienstaufsicht obliegt einem hiefür fachlich und pädagogisch geeigneten Direktor, 
der 
 1. die Berufsberechtigung zur Ausübung des gehobenen Dienstes für Ge-

sundheits- und Krankenpflege besitzt, 
 2. eine Sonderausbildung für Lehraufgaben erfolgreich absolviert hat und 
 3. über eine mindestens dreijährige Berufserfahrung als Lehrkraft in der 

Gesundheits- und Krankenpflege verfügt. 

(2) Die medizinisch-wissenschaftliche Leitung eines Pflegehilfelehrganges 
obliegt einem Arzt, der die hiefür erforderliche fachliche und pädagogische Eig-
nung besitzt. 

(3) Für den Direktor und für den medizinisch-wissenschaftlichen Leiter ist je 
ein Stellvertreter vorzusehen. Dieser hat die jeweiligen Voraussetzungen gemäß 
Abs. 1 oder 2 zu erfüllen. 

 

Aufnahme in einen Pflegehilfelehrgang 

§ 98. (1) Personen, die sich um die Aufnahme in einen Pflegehilfelehrgang 
bewerben, haben nachzuweisen: 
 1. ein Lebensalter von mindestens 17 Jahren, 
 2. die zur Erfüllung der Berufspflichten in der Pflegehilfe erforderliche ge-

sundheitliche Eignung, 
 3. die zur Erfüllung der Berufspflichten erforderliche Vertrauenswürdigkeit 

(§ 27 Abs. 2) und 
 4. die positive Absolvierung der 9. Schulstufe. 
Vom Nachweis gemäß Z 4 kann in Einzelfällen abgesehen werden, wenn die Per-
son, die sich um die Aufnahme bewirbt, ein solches Maß an Allgemeinbildung 
nachweist, das erwarten lässt, dass sie dem theoretischen und praktischen Unter-
richt zu folgen vermag. 

(2) Über die Aufnahme der Bewerber (Begründung des Ausbildungsvertra-
ges) entscheidet der Rechtsträger, der den Pflegehilfelehrgang veranstaltet, im 
Einvernehmen mit dem Direktor. 

(3) Vor Aufnahme in den Pflegehilfelehrgang kann ein Aufnahmegespräch 
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oder ein Aufnahmetest mit den Bewerbern durchgeführt werden. 

(4) Die Auswahl der Bewerber hat unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse 
der Pflegehilfe zu erfolgen, wobei insbesondere die Schulbildung, die Schulzeug-
nisse, die Ergebnisse des Aufnahmegespräches oder Aufnahmetests, der Lebens-
lauf und der Gesamteindruck der Bewerber zur Entscheidung heranzuziehen sind. 

Ausschluß von der Ausbildung 

§ 99. (1) Ein Teilnehmer eines Pflegehilfelehrganges kann vom weiteren Be-
such des Lehrganges ausgeschlossen werden, wenn er sich aus folgenden Gründen 
während der Ausbildung zur Ausübung der Pflegehilfe als untauglich erweist: 
 1. mangelnde Vertrauenswürdigkeit gemäß § 27 Abs. 2 oder 
 2. mangelnde gesundheitliche Eignung oder 
 3. Fehlen einer Aufnahmevoraussetzung gemäß § 98 Abs. 1 oder 
 4. schwerwiegende Pflichtverletzungen im Rahmen der theoretischen oder 

praktischen Ausbildung. 

(2) Über den Ausschluß (Auflösung des Ausbildungsvertrages) entscheidet 
der Rechtsträger, der den Pflegehilfelehrgang veranstaltet, im Einvernehmen mit 
dem Direktor. 

(3) Vor Entscheidung über den Ausschluß ist 
 1. der leitende Sanitätsbeamte zu hören und 
 2. dem Betroffenen Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. 

(4) Ein Nichterreichen des Ausbildungszieles nach Ausschöpfen der Wieder-
holungsmöglichkeiten bewirkt ein automatisches Ausscheiden aus dem Pflegehil-
felehrgang und bedarf keiner Entscheidung des Rechtsträgers gemäß Abs. 2. 

 

Prüfungen 

§ 100. (1) Während der gesamten Ausbildungszeit haben sich die Lehr- und 
Fachkräfte laufend vom Ausbildungserfolg der Lehrgangsteilnehmer zu überzeu-
gen. 

Prüfungen 

§ 100. (1) Während der gesamten Ausbildungszeit haben sich die Lehr- und 
Fachkräfte laufend vom Ausbildungserfolg der Auszubildenden zu überzeugen. 

(2) … (2) … 

(3) Nach Abschluß der Gesamtausbildung ist eine Abschlußprüfung vor einer 
Prüfungskommission (§ 101) abzulegen. Im Rahmen der Abschlußprüfung ist zu 
beurteilen, ob sich der Lehrgangsteilnehmer die für die Ausübung der Pflegehilfe 

(3) Nach Abschluß der Gesamtausbildung ist eine Abschlußprüfung vor einer 
Prüfungskommission (§ 101) abzulegen. Im Rahmen der Abschlußprüfung ist zu 
beurteilen, ob sich der Auszubildende die für die Ausübung der Pflegeassistenz 
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erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten angeeignet hat und in der Lage ist, die 
berufliche Tätigkeit fachgerecht auszuführen. 

bzw. Pflegefachassistenz erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten angeeignet 
hat und in der Lage ist, die berufliche Tätigkeit fachgerecht auszuführen. 

(4) Personen, die zwei Ausbildungsjahre in einem gehobenen Dienst für Ge-
sundheits- und Krankenpflege erfolgreich absolviert haben, sind ohne Absolvie-
rung einer ergänzenden Ausbildung zur kommissionellen Abschlußprüfung gemäß 
Abs. 3 zuzulassen. 

(4) Personen, die zwei Ausbildungsjahre in einem gehobenen Dienst für Ge-
sundheits- und Krankenpflege oder ein Ausbildugnsjahr in der Pflegefachassistenz 
erfolgreich absolviert haben, sind ohne Absolvierung einer ergänzenden Ausbil-
dung zur kommissionellen Abschlußprüfung gemäß Abs. 3 zuzulassen. 

Prüfungskommission 

§ 101. (1) Der Prüfungskommission gemäß § 100 Abs. 3 gehören folgende 
Personen an: 
 1. der leitende Sanitätsbeamte des Landes oder dessen Stellvertreter oder 

eine vom leitenden Sanitätsbeamten des Landes beauftragte fachlich ge-
eignete Person als Vorsitzender, 

Prüfungskommission 

§ 101. (1) Der Prüfungskommission gemäß § 100 Abs. 3 gehören folgende 
Personen an: 
 1. der leitende Sanitätsbeamte des Landes oder dessen Stellvertreter oder 

eine vom leitenden Sanitätsbeamten des Landes beauftragte fachlich ge-
eignete Person als Vorsitzender, 

 2. der Direktor des Pflegehilfelehrganges oder dessen Stellvertreter,  2. der Direktor der Schule für Pflegeassistenzberufe bzw. des Lehrgangs für 
Pflegeassistenz oder dessen Stellvertreter, 

 3. der medizinisch-wissenschaftliche Leiter des Pflegehilfelehrganges oder 
dessen Stellvertreter, 

 3. der medizinisch-wissenschaftliche Leiter der Schule für Pflegeassistenzbe-
rufe bzw. des Lehrgangs für Pflegeassistenz oder dessen Stellvertreter, 

 4. ein Vertreter des Rechtsträgers, der den Pflegehilfelehrgang veranstaltet,  4. ein Vertreter des Rechtsträgers, der den Lehrgang für Pflegeassistenz 
veranstaltet, 

 5. ein fachkundiger Vertreter der gesetzlichen Interessenvertretung der 
Dienstnehmer aus dem Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege und 

 6. die Lehrkraft des betreffenden Prüfungsfaches. 

 5. ein fachkundiger Vertreter der gesetzlichen Interessenvertretung der 
Dienstnehmer aus dem Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege und 

 6. die Lehrkraft des betreffenden Prüfungsfaches. 

(2) Bei Verhinderung der Kommissionsmitglieder gemäß Abs. 1 Z 6 hat der 
Direktor des Pflegehilfelehrganges für diese einen Stellvertreter zu bestimmen. 

(2) Bei Verhinderung der Kommissionsmitglieder gemäß Abs. 1 Z 6 hat der 
Direktor der Schule für Pflegeassistenzberufe bzw. des Lehrgangs für Pflegeassis-
tenz für diese einen Stellvertreter zu bestimmen. 

(3) Die Kommission ist beschlußfähig, wenn alle Kommissionsmitglieder 
vom Direktor des Pflegehilfelehrganges ordnungsgemäß geladen wurden und 
neben dem Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter mindestens drei weitere Kom-
missionsmitglieder oder deren Stellvertreter anwesend sind. Die Kommission 
entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden. 

(3) Die Kommission ist beschlußfähig, wenn alle Kommissionsmitglieder 
vom Direktor der Schule für Pflegeassistenzberufe bzw. des Lehrgangs für Pflege-
assistenz ordnungsgemäß geladen wurden und neben dem Vorsitzenden oder des-
sen Stellvertreter mindestens drei weitere Kommissionsmitglieder oder deren 
Stellvertreter anwesend sind. Die Kommission entscheidet mit einfacher Stim-
menmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
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Anrechnung von Prüfungen und Praktika 

§ 102. (1) Prüfungen und Praktika, die in Österreich im Rahmen 
 1. einer Ausbildung zu einem Gesundheitsberuf, 
 2. eines Universitäts- oder Fachhochschulstudiums oder 
 3. einer gesetzlich geregelten Ausbildung in einem Sozialberuf erfolgreich 

absolviert wurden, 
sind auf die entsprechenden Prüfungen und Praktika einer Pflegehilfeausbildung 
durch den Direktor insoweit anzurechnen, als sie nach Inhalt und Umfang gleich-
wertig sind. 

Anrechnung von Prüfungen und Praktika 

§ 102. (1) Prüfungen und Praktika, die in Österreich im Rahmen 
 1. einer Ausbildung zu einem Gesundheitsberuf, 
 2. eines Universitäts- oder Fachhochschulstudiums oder 
 3. einer gesetzlich geregelten Ausbildung in einem Sozialberuf erfolgreich 

absolviert wurden, 
sind auf die entsprechenden Prüfungen und Praktika einer Ausbildung in der Pfle-
geassistenz bzw. Pflegefachassistenz durch den Direktor insoweit anzurechnen, als 
sie nach Inhalt und Umfang gleichwertig sind. 

(2) Prüfungen und Praktika, die im Ausland im Rahmen einer staatlich aner-
kannten Ausbildung in der Pflegehilfe erfolgreich absolviert wurden, sind auf die 
entsprechenden Prüfungen und Praktika einer Pflegehilfeausbildung durch den 
Direktor insoweit anzurechnen, als sie nach Inhalt und Umfang gleichwertig sind. 

(2) Prüfungen und Praktika, die im Ausland im Rahmen einer staatlich aner-
kannten Ausbildung in der Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz erfolgreich 
absolviert wurden, sind auf die entsprechenden Prüfungen und Praktika einer Aus-
bildung in der Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz durch den Direktor inso-
weit anzurechnen, als sie nach Inhalt und Umfang gleichwertig sind. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

Zeugnis 

§ 103. Personen, die die kommissionelle Abschlußprüfung gemäß § 100 
Abs. 3 mit Erfolg abgelegt haben, ist ein Zeugnis, in dem der Prüfungserfolg so-
wie die Berufsbezeichnung „Pflegehelferin“/„Pflegehelfer“ anzuführen sind, aus-
zustellen. 

Zeugnis und Diplom 

§ 103. (1) Personen, die die kommissionelle Abschlussprüfung in der Pflege-
assistenz gemäß § 100 Abs. 3 mit Erfolg abgelegt haben, ist ein Zeugnis, in dem 
der Prüfungserfolg sowie die Berufsbezeichnung „Pflegeassisten-
tin“/„Pflegeassistent“ anzuführen sind, auszustellen. 

(2) Personen, die die kommissionelle Abschlussprüfung in der Pflegefachas-
sistenz gemäß § 100 Abs. 3 mit Erfolg abgelegt haben, ist ein Diplom, in dem der 
Prüfungserfolg sowie die Berufsbezeichnung „Pflegefachassisten-
tin“/„Pflegefachassistent“ anzuführen sind, auszustellen. 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

§ 104. Der Bundesminister für Gesundheit hat durch Verordnung nähere Be-
stimmungen über die Ausbildung in der Pflegehilfe, insbesondere über 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

§ 104. Der Bundesminister für Gesundheit hat nähere Bestimmungen über die 
Ausbildung in den Pflegeassistenzberufen, insbesondere über 

 1. den Lehrbetrieb, den Lehrplan, den Mindestumfang des theoretischen und 
praktischen Unterrichts und die fachlichen Voraussetzungen der Leitung 
und der Lehr- und Fachkräfte, 

 2. die Art und Durchführung der Prüfungen, die Wertung der Prüfungser-
gebnisse, die Voraussetzungen, unter denen eine Prüfung wiederholt wer-

 1. die Inhalte und den Mindestumfang der theoretischen und praktischen 
Ausbildung einschließlich der zu erwerbenden Qualifikationen, 

 2. die fachlichen Voraussetzungen für die Leitung und Lehr- und Fachkräfte 
von Schulen für Pflegeassistenzberufe bzw. Lehrgänge für Pflegeassis-
tenz, 
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den kann, die Anzahl der Wiederholungsmöglichkeiten und über die Form 
und den Inhalt des auszustellenden Zeugnisses und 

 3. die Art und Dauer der verkürzten Ausbildungen gemäß § 94 

 3. die Qualitätssicherung von Schulen für Pflegeassistenzberufe bzw. Lehr-
gänge für Pflegeassistenz, 

 4. die Aufnahme in und den Ausschluss aus einer Schule für Pflegeassistenz-
berufe bzw. einem Lehrgang für Pflegeassistenz, 

 5. die Durchführung der theoretischen und praktischen Ausbildung, 
 6. die Leistungsfeststellung und -beurteilung einschließlich Wiederholungs-

möglichkeiten und 
 7. die Form und den Inhalt der auszustellenden Zeugnisse und Diplome 

festzulegen. nach Maßgabe der Erfordernisse der Berufsausübung in der Pflegeassistenz und 
der Pflegefachassistenz und unter Berücksichtigung methodisch-didaktischer 
Grundsätze zur Gewährleistung eines bestmöglichen Theorie-Praxis-Transfers und 
zur Sicherstellung der Ausbildungsqualität durch Verordnung festzulegen. 

§ 104a. (1) Pflegehelfer sind berechtigt, Weiterbildungen zur Erweiterung der 
in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten zu absolvieren. Diese 
haben mindestens vier Wochen zu umfassen. 

§ 104a. (1) Pflegeassistenten und Pflegefachassistenten sind berechtigt, Wei-
terbildungen zur Erweiterung der in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten zu absolvieren. Diese haben mindestens vier Wochen zu umfassen. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

(6) Die erfolgreiche Absolvierung einer Weiterbildung berechtigt zur Füh-
rung einer Zusatzbezeichnung gemäß § 83 Abs. 1a. 

(6) Die erfolgreiche Absolvierung einer Weiterbildung berechtigt zur Führung 
einer Zusatzbezeichnung gemäß § 84 Abs. 3. 

§ 104b. Der Bundesminister für Gesundheit hat unter Bedachtnahme auf In-
halt und Umfang der Pflegehilfeausbildung und die Erfordernisse der Berufsaus-
übung durch Verordnung festzulegen, in welchen Bereichen eine Weiterbildung 
zulässig ist, und nähere Vorschriften über 
 1. die Inhalte und die Abhaltung der Weiterbildungen unter Bedachtnahme 

auf einen geordneten und zweckmäßigen Ausbildungsbetrieb, 
 2. die Durchführung der Prüfungen, die Wertung des Prüfungsergebnisses 

und über die Voraussetzungen, unter denen eine Prüfung wiederholt wer-
den kann, 

 3. die Form und den Inhalt der auszustellenden Zeugnisse und 
 4. einheitliche Zusatzbezeichnungen gemäß § 83 Abs. 1a 
zu erlassen. 

§ 104b. Der Bundesminister für Gesundheit hat unter Bedachtnahme auf In-
halt und Umfang der Ausbildung in der Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz 
und die Erfordernisse der Berufsausübung durch Verordnung festzulegen, in wel-
chen Bereichen eine Weiterbildung zulässig ist, und nähere Vorschriften über 
 1. die Inhalte und die Abhaltung der Weiterbildungen unter Bedachtnahme 

auf einen geordneten und zweckmäßigen Ausbildungsbetrieb, 
 2. die Durchführung der Prüfungen, die Wertung des Prüfungsergebnisses 

und über die Voraussetzungen, unter denen eine Prüfung wiederholt wer-
den kann, 

 3. die Form und den Inhalt der auszustellenden Zeugnisse und 
 4. einheitliche Zusatzbezeichnungen gemäß § 84 Abs. 4 

zu erlassen. 
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Fortbildung 

§ 104c. (1) Angehörige der Pflegehilfe sind verpflichtet, zur 
 1. Information über die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse der Ge-

sundheits- und Krankenpflege sowie 
 2. Vertiefung der in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten 
innerhalb von jeweils fünf Jahren Fortbildungen in der Dauer von mindestens 40 
Stunden zu besuchen. 

Fortbildung 

§ 104c. (1) Angehörige der Pflegeassistenzberufe sind verpflichtet, zur 
 1. Information über die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse der Ge-

sundheits- und Krankenpflege sowie 
 2. Vertiefung der in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten 
innerhalb von jeweils fünf Jahren Fortbildungen in der Dauer von mindestens 40 
Stunden zu besuchen. 

(2) … (2) … 

Strafbestimmungen 

§ 105. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3 600 Euro zu bestrafen, wer 

Strafbestimmungen 

§ 105. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3 600 Euro zu bestrafen, wer 

 1. eine Tätigkeit des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpfle-
ge oder der Pflegehilfe ausübt, ohne hiezu durch dieses Bundesgesetz o-
der eine andere gesetzliche Vorschrift berechtigt zu sein, oder 

 1. eine Tätigkeit des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpfle-
ge, der Pflegefachassistenz oder der Pflegeassistenz ausübt, ohne hiezu 
durch dieses Bundesgesetz oder eine andere gesetzliche Vorschrift berech-
tigt zu sein, oder 

 2. jemanden, der hiezu durch dieses Bundesgesetz oder eine andere gesetzli-
che Vorschrift nicht berechtigt ist, zu einer Tätigkeit des gehobenen 
Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege oder der Pflegehilfe heran-
zieht oder 

 3. bis 5. … 

 2. jemanden, der hiezu durch dieses Bundesgesetz oder eine andere gesetzli-
che Vorschrift nicht berechtigt ist, zu einer Tätigkeit des gehobenen 
Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege, der Pflegefachassistenz o-
der der Pflegeassistenz heranzieht oder 

 3. bis 5. … 

(2) … (2) … 

 § 113a. (1) Pflegehilfelehrgänge, die zum 1. September 2015 gemäß § 96 be-
willigt sind, gelten als Lehrgänge für Pflegeassistenz gemäß § 96 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2015 und bedürfen keiner neuerlichen Bewilli-
gung des Landeshauptmannes. 

 (2) Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege, die gemäß § 50 bewilligt 
sind, können ab 1. September 2015 als Schulen für Pflegeassistenzberufe gemäß 
§ 95 Ausbildungen für Pflegeassistenzberufe durchführen und bedürfen hiefür 
keiner neuerlichen Bewilligung des Landeshauptmannes. Der Ausbildungsträger 
hat vor Beginn der Ausbildung dem Landeshauptmann zu melden, welche Ausbil-
dungen durchgeführt werden. 
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§ 117. (1) bis (18) … § 117. (1) bis (18) … 

 (19) Mit 1. September 2016 treten 
 1. die Einträge zu §§ 44, dem 3. Hauptstück, §§ 83 bis 84, § 92, §§ 95 bis 97, 

§ 103 und dem 4. Abschnitt des 3. Hauptstücks im Inhaltsverzeichnis so-
wie § 1, § 3a Abs. 1 Z 1, § 44 samt Überschrift, die Überschrift des 3. 
Hauptstücks, §§ 82 bis 84 samt Überschriften, §§ 87 bis 90, § 92 samt Ü-
berschrift, § 94, §§ 95 bis 97 samt Überschriften, §§ 100 bis 102, § 103 
samt Überschrift, §§ 104, 104c, 105 und 113a in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. xx/2015 in Kraft und 

 2. die Einträge zu §§ 93, 98, 99 im Inhaltsverzeichnis sowie §§ 93, 98 und 99 
samt Überschriften außer Kraft. 

Der Bundesminister für Gesundheit hat bis 31. Dezember 2021 die Umsetzung der 
Bestimmungen über die Pflegefachassistenz zu evaluieren. 

 (20) Mit 1. Jänner 2016 treten 
 1. der Eintrag zu § 65a im Inhaltsverzeichnis sowie § 17 Abs. 7, § 28 Abs. 2 

bis 5, § 65 Abs. 1, 4 und 5, § 65a samt Überschrift und § 65c Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2015 in Kraft und 

 2. die Einträge zu §§ 71 und 72 im Inhaltsverzeichnis sowie §§ 71 und 72 
samt Überschriften außer Kraft. 

Sonderausbildung für Lehraufgaben und für Führungsaufgaben, die vor diesem 
Zeitpunkt begonnen worden sind, sind nach den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Bestimmungen fortzusetzen und abzuschließen. 

 (21) Mit 1. Jänner 2018 treten 
 1. § 49 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2015 in 

Kraft und 
 2. die Einträge des 6. Abschnitts des 2. Hauptstücks im Inhaltsverzeichnis 

sowie der 6. Abschnitt des 2. Hauptstücks außer Kraft. 
Spezielle Grundausbildungen in der Kinder- und Jugendlichenpflege und in der 
psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege, die vor diesem Zeitpunkt be-
gonnen worden sind, sind nach den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestim-
mungen fortzusetzen und abzuschließen. 

 (22) Mit 1. Jänner 2024 treten 
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 1. § 31 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2015 in Kraft und 
 2. die Einträge zu §§ 32 und 33 und des 4. Abschnitts des 2. Hauptstücks im 

Inhaltsverzeichnis sowie §§ 32 und 33 samt Überschriften und der 4. Ab-
schnitt des 2. Hauptstücks außer Kraft. 

Ausbildungen in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege, die vor diesem 
Zeitpunkt begonnen worden sind, sind nach den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Bestimmungen fortzusetzen und abzuschließen. Die Bundesministerin für Gesund-
heit hat durch Verordnung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissen-
schaft, Forschung und Wirtschaft einen späteren Zeitpunkt des In- bzw. Außer-
krafttretens zu bestimmen, sofern dies auf Grund der Ergebnisse der Evaluierung 
gemäß Abs. 19 letzter Satz erforderlich ist oder die Ausbildung im gehobenen 
Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege durch Fachhochschul-
Bachelorstudiengänge noch nicht ausreichend und bedarfsdeckend sichergestellt 
ist. 

Artikel 2 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

§ 4. (1) In der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sind auf Grund 
dieses Bundesgesetzes versichert (vollversichert), wenn die betreffende Beschäfti-
gung weder gemäß den §§ 5 und 6 von der Vollversicherung ausgenommen ist, 
noch nach § 7 nur eine Teilversicherung begründet: 

§ 4. (1) In der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sind auf Grund 
dieses Bundesgesetzes versichert (vollversichert), wenn die betreffende Beschäfti-
gung weder gemäß den §§ 5 und 6 von der Vollversicherung ausgenommen ist, 
noch nach § 7 nur eine Teilversicherung begründet: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
 5. Schüler (Schülerinnen), die in Ausbildung zum gehobenen Dienst für 

Gesundheits- und Krankenpflege nach dem Gesundheits- und Kranken-
pflegegesetz, BGBl. I Nr. 108/1997, oder zu einem medizinischen Assis-
tenzberuf im Sinne des Medizinische Assistenzberufe-Gesetzes (MABG), 
BGBl. I Nr. xx/2012, stehen, bzw. Studierende an einer medizinisch-
technischen Akademie nach dem MTD-Gesetz, BGBl. Nr. 460/1992, oder 
an einer Hebammenakademie nach dem Hebammengesetz, BGBl. 
Nr. 310/1994; 

 5. Schüler (Schülerinnen) an Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege 
und an Schulen für Pflegeassistenzberufe und Auszubildende an Lehrgän-
gen für Pflegeassistenz nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz 
(GuKG), BGBl. I Nr. 108/1997, oder Schüler (Schülerinnen) und Aus-
bildbildende zu einem medizinischen Assistenzberuf nach dem Medizini-
sche Assistenzberufe-Gesetz (MABG), BGBl. I Nr. 89/2012, sowie Stu-
dierende an einer medizinisch-technischen Akademie nach dem MTD-
Gesetz, BGBl. Nr. 460/1992; 

 6. bis 14. …  6. bis 14. … 

(2) … (2) … 

 § 693. § 4 Abs. 1 Z 5 tritt mit 1. September 2016 in Kraft. 
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Artikel 3 

Änderung des Berufsreifeprüfungsgesetzes 

§ 1. (1) Personen ohne Reifeprüfung können nach Maßgabe dieses Bundesge-
setzes durch die Ablegung der Berufsreifeprüfung die mit der Reifeprüfung einer 
höheren Schule verbundenen Berechtigungen erwerben, wenn sie eine der nach-
stehend genannten Prüfungen bzw. Ausbildungen erfolgreich abgelegt bzw. absol-
viert haben: 

§ 1. (1) Personen ohne Reifeprüfung können nach Maßgabe dieses Bundesge-
setzes durch die Ablegung der Berufsreifeprüfung die mit der Reifeprüfung einer 
höheren Schule verbundenen Berechtigungen erwerben, wenn sie eine der nachste-
hend genannten Prüfungen bzw. Ausbildungen erfolgreich abgelegt bzw. absolviert 
haben: 

 1. bis 13. …  1. bis 13. … 
 14. erfolgreicher Abschluss einer Ausbildung in der medizinischen Fachassis-

tenz gemäß Medizinische Assistenzberufe-Gesetz (MABG), BGBl. I 
Nr. 89/2012. 

 14. erfolgreicher Abschluss einer Ausbildung in der medizinischen Fachassis-
tenz gemäß Medizinische Assistenzberufe-Gesetz (MABG), BGBl. I 
Nr. 89/2012, 

  15. erfolgreicher Abschluss einer Ausbildung in der Pflegefachassistenz ge-
mäß Gesundheits- und Krankenpflegegesetz – GuKG, BGBl. I 
Nr. 108/1997. 

§ 12. (1) bis (10) … § 12. (1) bis (10) … 

 (11) § 1 Abs. 1 Z 14 und 15 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2015 tritt mit 1. September 2016 in Kraft. 

 


